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Kundeninformation zur Haftpflichtversicherung 9.11

Wichtige Vertragsunterlagen!
Unbedingt aufheben.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
bitte nehmen Sie diese Kundeninformation zu Ihren Unterlagen. Sie enthält ebenso wie der Versicherungsschein alles Wichtige zu Ihrem Vertrag.
Geben Sie künftig bitte bei allen Anfragen sowie bei jedem Schriftwechsel Ihre Versicherungsnummer zur Haftpflichtversicherung an. Sie finden diese auf dem Versiche-
rungsschein.

HDI Versicherung AG · Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Jan Wicke
Vorstand: Dr. Christoph Wetzel (Vorsitzender), Wolfgang Hanssmann, Markus Rehle, Barbara Riebeling
Handelsregister: Sitz Hannover; HR Hannover B 58934

Wichtige Informationen

1.  Allgemeine Informationen zum Unternehmen
Name des Unternehmens: HDI Versicherung AG
Sitz: HDI-Platz 1, 30659 Hannover
Handelsregister: HR Hannover B 58934
Die HDI Versicherung AG unterliegt der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn (Registernummer: 
VU-Nr. 5085)
Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmens ist im In- und Ausland der Betrieb aller 
Versicherungszweige der Schaden- und Unfallversicherung, außer Schienenfahr-
zeug-Kasko und Transportgüter sowie zusätzlich Beistandsleistungen.

2. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung
Grundlage des Versicherungsverhältnisses sind
– die „Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung 

(AHB)“,
– vereinbarte Klauseln.
Sie finden diese auf den nächsten Seiten dieser Kundeninformation.
Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos für den Fall, 
dass Sie wegen eines während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen 
Schadenereignisses, das einen Personen-, Sach- oder Vermögensschaden zur Folge 
hatte, aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts von 
einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen werden.
Der Versicherungsschutz, den wir Ihnen bieten, umfasst die Prüfung der Haftpflicht-
frage, die Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche bzw. den Ersatz berech-
tigter Schadenersatzansprüche, die an Sie gestellt werden.
Wenn in Ihrem Vertrag weitere Personen mitversichert sind, treffen alle für Sie gel-
tenden Bestimmungen auch auf die Mitversicherten zu. Die Ausübung der Vertrags-
rechte steht ausschließlich Ihnen als Versicherungsnehmer zu.
Die Entschädigungsleistung ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten 
Deckungssummen begrenzt. Die maximale Gesamtleistung für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das Dreifache der vereinbarten  
Deckungssummen. Aufwendungen, die wir für Kosten erbringen, werden nicht auf 
die Deckungssummen angerechnet.

3. Beitrag und Einzelheiten zur Zahlung des Beitrags
Aus der Art der zu versichernden gesetzlichen Haftpflicht (z. B. als Privatperson, 
als Halter von Wassersportfahrzeugen) ergibt sich, welche Haftpflichtversicherung 
Ihnen den nötigen Schutz bietet (= versichertes Risiko, z. B. Privat-Haftpflichtver-
sicherung, Wassersportfahrzeug-Haftpflichtversicherung). Der Beitrag für das versi-
cherte Risiko berechnet sich nach dessen einzelnen Merkmalen (z. B. Motorstärke 
des Wassersportfahrzeugs) im Zusammenhang mit dem von Ihnen gewählten Ver-
sicherungsumfang.
Es handelt sich grundsätzlich um Jahresbeiträge.
Ausnahme: Bauherren-Haftpflichtversicherung, hier werden einmalige Beiträge 
(Einmalbeiträge) berechnet.

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen 
nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in 
Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.

Der Folgebeitrag wird zum vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Versicherungs-
periode fällig.

Wenn Sie mit uns das Lastschriftverfahren vereinbaren, werden wir den Beitrag 
zum Zeitpunkt der Fälligkeit vom angegebenen Konto abbuchen. Bitte tragen Sie 
dafür Sorge, dass zu diesem Zeitpunkt eine ausreichende Deckung auf dem Konto 
gegeben ist.

4. Zustandekommen des Vertrags

Der Abschluss eines Versicherungsvertrags setzt zwei übereinstimmende Willenser-
klärungen voraus. Der Versicherungsvertrag kommt somit durch Ihren Antrag und 
die Übersendung des Versicherungsscheins oder durch Annahmeerklärung durch 
uns wirksam zustande, sofern Sie Ihre bereits abgegebene Vertragserklärung (bei-
spielsweise in Form des ausgefüllten Versicherungsantrags) nicht wirksam wider-
rufen (Einzelheiten zum Widerrufsrecht siehe unter 6.). Der Versicherungsschutz 
beginnt dann zum beantragten Zeitpunkt, es sei denn, wir weisen im Versiche-
rungsschein einen abweichenden Versicherungsbeginn aus. Voraussetzung ist, dass 
Sie den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig zahlen.

5. Gebühren und Kosten

Zusätzliche Gebühren oder Kosten für die Antragsbearbeitung werden nicht erho-
ben. Vermittler sind nicht berechtigt, von Ihnen irgendwelche besonderen Gebüh-
ren oder Kosten für die Aufnahme des Antrags zu erheben.

6. Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe 
von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist 
beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestim-
mungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, 
die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungs-
vertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informa-
tionspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform 
erhalten haben, bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr je-
doch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1  
des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) in Verbindung mit § 3 der BGB-
Informationspflichtenverordnung bzw. künftig Artikel 246 § 3 des Ein-
führungsgesetzes zum BGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

HDI Versicherung AG, HDI-Platz 1, 30659 Hannover

oder per Fax: HDI Versicherung AG, (0511) 645-4545 

oder per E-Mail: info@hdi.de.
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Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz 
und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs 
entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der 
Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil 
der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, 
dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um 1/360 
der gemäß Antrag oder Versicherungsschein ausgewiesenen Tarif-
Jahresprämie pro Tag, an dem Versicherungsschutz bestanden hat. Die 
Erstattung zurückzuzahlender Beiträge erfolgt unverzüglich, spätestens 
30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz 
nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur 
Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene 
Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen 
Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt wurde, 
bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

Ende der Widerrufsbelehrung

7. Laufzeit des Vertrags; Kündigungsmöglichkeiten
Der Vertrag hat eine Laufzeit von mindestens einem Jahr und verlängert sich jeweils 
um ein Jahr, wenn er nicht spätestens drei Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt 
wird. (Ziff. 16.2 AHB). 
Abweichend von Ziff. 16.2 AHB endet die Bauherren-Haftpflichtversicherung mit  
Beendigung der Bauarbeiten, spätestens jedoch 3 Jahre nach Versicherungsbeginn.
Darüber hinaus haben Sie ein außerordentliches Kündigungsrecht
–  nach einer Beitragsangleichung (Ziff. 18 AHB),
–  nach einem Versicherungsfall (Ziff. 19 AHB).

8. Anwendbares Recht, Sprache und zuständiges Gericht
Dem Vertrag liegt deutsches Recht zugrunde. Auf den Vertrag einschließlich aller 
Vorabinformationen und Kommunikation während der Laufzeit des Vertrags findet 
allein die deutsche Sprache Anwendung. Für Klagen gegen den Versicherer oder 
Versicherungsvermittler aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsver-
mittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung (ZPO) auch das 
Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der 
Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt hat. Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das Gericht 
örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klage-
erhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat.

9. Aufsichtsbehörde/Außergerichtliche Beschwerdestelle
Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsverschieden-
heiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich jederzeit an uns oder die für 
uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir 
der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Sektor 
Versicherungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.
Unser Unternehmen ist zudem Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V. 
Sie können damit das kostenlose, außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren in 
Anspruch nehmen. Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 
Berlin, Tel.: 0800 3696000, Fax: 0800 3699000, E-Mail: beschwerde@versiche-
rungsombudsmann.de 
Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher 
kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Er überprüft neutral, schnell und unbü-
rokratisch die Entscheidungen der Versicherer. Das Verfahren ist für Sie als Ver-
braucher kostenlos. Sie tragen nur eigene Kosten wie beispielsweise für Porto und 
Telefongespräche. Sie brauchen die Entscheidung des Ombudsmanns, egal wie sie 
ausfällt, nicht zu akzeptieren. Ihnen steht immer noch der Weg zu den Gerichten 
offen. Sofern der Ombudsmann die Beschwerde zu Ihren Gunsten entscheidet, 
muss sich der Versicherer bis zu einem Betrag von 10.000 Euro daran halten.

Mitteilung über die Folgen einer Verletzung der 
gesetzlichen Anzeigepflicht

Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es not-
wendig, dass Sie die Antragsfragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. 
Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung bei-
messen. Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn 
Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den 
Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Informa-
tion entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten 
gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, wahr-
heitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, 
aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, 
sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeige-
pflicht verletzt wird?

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurück-
treten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahr-
lässigkeit vorliegt. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir 
kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. Im Fall des 
Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Ein-
tritt des Versicherungsfalls, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie 
nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand
–  weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls
–  noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht 
arglistig verletzt haben. Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, wel-
cher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertrags-
zeit entspricht.

2. Kündigung
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeige-
pflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, können wir den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. Unser Kündi-
gungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

3. Vertragsänderung
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Ver-
tragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die ande-
ren Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht 
schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versi-
cherungsperiode Vertragsbestandteil. Erhöht sich durch die Vertragsänderung der 
Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht 
angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses 
Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.

4. Ausübung unserer Rechte
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsände-
rung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns 
geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer 
Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. 
Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für 
diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. Wir können uns auf die Rechte 
zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir 
den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen 
mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungs-



3/36

70
02

01
11

85

fälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn 
Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.

5. Stellvertretung durch eine andere Person
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrags durch eine andere Person vertreten, so 
sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kündigung, der Vertragsände-
rung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arg-
list Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. 
Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Einwilligungserklärung

Verantwortliche Stelle ist die HDI Versicherung AG, HDI-Platz 1, 30659 
Hannover.

I.  Bedeutung dieser Erklärung und Widerrufsmöglichkeit
Ihre personenbezogenen Daten benötigen wir, die HDI Versicherung AG [nachfol-
gend auch der Versicherer], insbesondere zur Einschätzung des zu versichernden 
Risikos (Risikobeurteilung), zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch, zur 
Überprüfung unserer Leistungspflicht, zu Ihrer Beratung und Information sowie all-
gemein zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung. Personenbezogene Daten 
dürfen nach geltendem Datenschutzrecht nur erhoben, verarbeitet oder genutzt 
werden (Datenverwendung), wenn dies ein Gesetz ausdrücklich erlaubt oder anord-
net oder wenn eine wirksame Einwilligung des Betroffenen vorliegt.
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist die Verwendung Ihrer allgemeinen 
personenbezogenen Daten (z. B. Alter oder Adresse) erlaubt, wenn es der Zweck-
bestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhält-
nisses dient (§ 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG). Das Gleiche gilt, soweit es zur Wahrung 
berechtigter Interessen der verantwortlichen Stelle erforderlich ist und kein Grund 
zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem 
Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt (§ 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG). Die 
Anwendung dieser Vorschriften erfordert in der Praxis oft eine umfangreiche und 
zeitintensive Einzelfallprüfung. Auf diese kann bei Vorliegen dieser Einwilligungs-
erklärung verzichtet werden. Zudem ermöglicht diese Einwilligungserklärung eine 
Datenverwendung auch in den Fällen, die nicht von den Vorschriften des Bundesda-
tenschutzgesetzes erfasst werden. (Vgl. dazu Ziff. II.)
Einen weitergehenden Schutz genießen besondere personenbezogene Daten (wie 
z. B. Ihre Gesundheitsdaten). Wir dürfen sie im Regelfall nur verwenden, soweit Sie 
eingewilligt haben.
Die Einwilligung ist ab dem Zeitpunkt der Antragstellung wirksam. Sie wirkt unab-
hängig davon, ob später der Versicherungsvertrag zustande kommt. Es steht Ihnen 
frei, diese Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit ganz oder teilweise zu 
widerrufen. Dies lässt aber die gesetzlichen Datenverarbeitungsbefugnisse unbe-
rührt. Sollte die Einwilligung ganz oder teilweise verweigert werden, kann das dazu 
führen, dass ein Versicherungsvertrag nicht zustande kommt.

II. Erklärung zur Verwendung Ihrer allgemeinen personenbezogenen 
Daten

Hiermit willige ich ein, dass meine allgemeinen personenbezogenen Daten unter 
Beachtung der Grundsätze der Datensparsamkeit und der Datenvermeidung ver-
wendet werden
1.  a) zur Risikobeurteilung, zur Vertragsabwicklung und zur Prüfung der Leistungs-

pflicht durch die HDI Versicherung AG;
 b) zur Weitergabe an den/die für mich zuständigen Vermittler, soweit dies der ord-

nungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten dient;
2.  zur Risikobeurteilung durch Datenaustausch mit dem Vorversicherer, nach 

dem ich bei Antragstellung befragt wurde;
3.   zur Führung von gemeinschaftlichen Datensammlungen der HDI Versiche-

rungsunternehmen (zu denen auch die Talanx-Gesellschaften zählen, die im 
Internet unter www.talanx.de einsehbar sind oder mir auf Wunsch mitgeteilt 
werden), um die Anliegen im Rahmen der Antrags-, Vertrags- und Leistungs-
abwicklung schnell, effektiv und kostengünstig bearbeiten zu können (z. B. 
richtige Zuordnung Ihrer Post oder Beitragszahlungen). Diese Datensamm-

lungen enthalten Daten wie Name, Adresse, Geburtsdatum, Kundennummer, 
Versicherungsnummer, Kontonummer, Bankleitzahl, Art der bestehenden Ver-
träge, sonstige Kontaktdaten;

4.   zur Risikobeurteilung und Abwicklung der Rückversicherung. Dies erfolgt 
durch Übermittlung an und zur Verwendung durch die Rückversicherer, bei 
denen mein zu versicherndes Risiko geprüft oder abgesichert werden soll. Eine 
Absicherung bei Rückversicherern im In- und Ausland dient dem Ausgleich der 
vom Versicherer übernommenen Risiken und liegt damit auch im Interesse der 
Versicherungsnehmer. In einigen Fällen bedienen sich Rückversicherer weite-
rer Rückversicherer, denen sie – sofern erforderlich – ebenfalls entsprechende 
Daten übermitteln;

5.   durch andere Unternehmen/Personen innerhalb und außerhalb des Talanx-
Konzerns, denen der Versicherer oder ein Rückversicherer Aufgaben ganz oder 
teilweise zur Erledigung überträgt (z. B. Dienstleistungsgesellschaften). Diese 
Dienstleistungsgesellschaften werden eingeschaltet, um die Antrags-, Ver-
trags- und Leistungsabwicklung möglichst schnell, effektiv und kostengünstig 
zu gestalten. Eine Erweiterung der Zweckbestimmung der Datenverwendung 
ist damit nicht verbunden. Die Dienstleistungsgesellschaften sind im Rahmen 
ihrer Aufgabenerfüllung verpflichtet, ein angemessenes Datenschutzniveau 
sicherzustellen, einen zweckgebundenen und rechtlich zulässigen Umgang 
mit den Daten zu gewährleisten sowie den Grundsatz der Verschwiegenheit 
zu beachten. Derzeit hat unsere Gesellschaft die Antrags-, Vertrags- und Lei-
stungsabwicklung der HDI Kundenservice AG übertragen;

6.   zur Verhinderung des Versicherungsmissbrauchs bei der Risikobeurteilung 
und bei der Klärung von Ansprüchen aus dem Versicherungsverhältnis durch 
Nutzung einer besonderen Konzerndatenbank der Unternehmen des Talanx-
Konzerns sowie durch Nutzung eines Hinweis- und Informationssystems (HIS) 
der Versicherungswirtschaft, das von der informa HIS GmbH betrieben wird. 
Die HDI Versicherung AG meldet erhöhte Risiken und Auffälligkeiten, die auf 
einen Versicherungsbetrug hindeuten könnten, in das HIS ein oder fragt sie 
aus dem HIS ab. Im Leistungsfall kann es für eine genauere Prüfung erforder-
lich sein, mit anderen Versicherungsunternehmen personenbezogene Daten 
auszutauschen;

7.   zur Beratung und Information über Versicherungs- und sonstige Finanzdienst-
leistungen durch die HDI Versicherungsunternehmen oder andere Unterneh-
men des Talanx-Konzerns oder den für mich zuständigen Vermittler.

Ich willige hiermit ein, dass meine allgemeinen personenbezogenen 
Daten für Beratung, an mich gerichtete postalische Werbung und Ange-
bote im Bereich Versicherungen und sonstige Finanzdienstleistungen 
von dem HDI Versicherungsunternehmen oder anderen Unternehmen 
des Talanx-Konzerns oder den für mich zuständigen Vermittler gespei-
chert und genutzt und untereinander übermittelt werden. 

III. Rechts-, Widerrufs- und Widerspruchsbelehrung 
Ich kann meine Einwilligung zur Datenverarbeitung und -nutzung meiner personen-
bezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft bei der HDI Versicherung AG, 
HDI-Platz 1, 30659 Hannover oder per E-Mail: info@hdi.de, widerrufen. 

Meiner Einwilligung zur Verwendung meiner personenbezogenen Daten für Zwecke 
der Werbung sowie der postalischen Zusendung von Produktinformationen kann 
ich jederzeit bei der HDI Versicherung AG, HDI-Platz 1, 30659 Hannover oder per 
E-Mail: info@hdi.de widersprechen.
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Produktinformationsblatt für die  
Privat- und Berufshaftpflichtversicherung 4.14

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über die Ihnen angebotene Versicherung geben. Diese Informationen sind jedoch nicht 
abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich ausschließlich aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und den Kundeninformationen. Bitte lesen Sie daher die 
gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig. 

1. Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an? 
Wir bieten Ihnen eine Privat-Haftpflichtversicherung an. Grundlage des Versiche-
rungsverhältnisses sind der Antrag, der Versicherungsschein und die Kundeninfor-
mationen mit den enthaltenen „Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Haftpflichtversicherung (AHB)“, das Paket Basis sowie die im Antrag vereinbarten 
Pakete und Klauseln. 

2. Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht versichert? 
Durch eine Privat-Haftpflichtversicherung besteht Versicherungsschutz für Ihre Haf-
tung gegenüber Dritten, die daraus resultiert, dass Sie diese verletzt oder deren 
Eigentum beschädigt haben. Im Rahmen des Versicherungsschutzes regulieren wir 
nicht nur berechtigte Schadensersatzansprüche Dritter, sondern prüfen auch, ob 
und in welcher Höhe eine Verpflichtung zum Schadensersatz tatsächlich besteht, 
wehren unbegründete Schadensersatzansprüche ab und bieten damit auch Rechts-
schutz bei einer unberechtigten Inanspruchnahme. 

a) Was ist vom Versicherungsschutz umfasst? 
Die Privat-Haftpflichtversicherung deckt das Haftungsrisiko während Ihres täg-
lichen Privatlebens ab. So deckt sie beispielsweise Ihre Haftungsrisiken im Stra-
ßenverkehr außerhalb des Kfz, während des Sports oder die Haftung für Schäden, 
verursacht durch kleine zahme Haustiere, soweit diese nicht durch eine Tierhalter-
haftpflichtversicherung gesondert zu versichern sind. Gleichermaßen sind Sie vor 
den Haftungsrisiken in Ihrem häuslichen Bereich geschützt, d. h. bei Schäden, die 
von der Wohnung oder dem Haus ausgehen, in dem Sie wohnen – egal, ob Sie 
Mieter oder Eigentümer sind. Der Versicherungsschutz umfasst auch die Haftung 
für Schäden resultierend aus kleineren Bauvorhaben, für die Sie als Bauherr ver-
antwortlich sind. Die Privat-Haftpflichtversicherung gilt weltweit. Wer im Urlaub, im 
Ferienhaus oder während eines vorübergehenden Auslandsaufenthalts einen Haft-
pflichtschaden verursacht, ist geschützt. Bei längerer Abwesenheit außerhalb der 
Europäischen Union müssen gegebenenfalls besondere Vereinbarungen mit dem 
Haftpflichtversicherer getroffen werden. 

b) Wer ist mitversichert? Innerhalb des Paketes Basis 
Im Paket Basis ist die gesetzliche Haftpflicht für Sie als Einzelperson abgesichert. 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Schäden Ihrer Haushalts- und Gar-
tenhilfen, sofern diese bei der Ausübung ihrer Tätigkeit einen Schaden verursachen. 

Innerhalb des Paketes Familie & Kinder 
Wird zusätzlich zum Paket Basis das Paket Familie & Kinder beantragt, erstreckt 
sich der Versicherungsschutz auch auf weitere Personen Ihres Umfeldes. So sind 
zum einen auch die Schäden abgedeckt, die infolge einer Verletzung Ihrer Auf-
sichtspflicht über Familienmitglieder oder Personal entstehen. Zum anderen sind 
aber auch Ihre Familien- und Haushaltsmitglieder unmittelbar mitversichert. So sind 
zunächst Ehepartner, Lebenspartner sowie Kinder bis zum Abschluss der Berufsaus-
bildung bzw. bis zur Heirat in den Vertrag einbezogen. Gleiches gilt für Ihre Haus-
halts- und Gartenhilfen oder den Babysitter, sofern diese bei der Ausübung ihrer 
Tätigkeit einen Schaden verursachen. Der Versicherungsschutz besteht über den 
Tod hinaus bis zur nächsten Beitragsfälligkeit. Zahlt der überlebende Ehepartner 

die nächsten Beiträge, wird er automatisch Vertragspartner und führt den beste-
henden Versicherungsvertrag weiter. 
Die Einschränkung des Versicherungsschutzes entnehmen Sie bitte den Ausführun-
gen in Ziffer 5 dieses Produktinformationsblattes. 

3. Wie hoch ist der Beitrag, wann müssen Sie ihn bezahlen und was 
passiert, wenn Sie nicht oder verspätet zahlen? 
Die Höhe Ihres Beitrages ist abhängig vom konkret gewählten Versicherungsschutz 
und der vereinbarten Zahlweise. In Ihrem Antrag finden Sie Informationen darüber, 
für welchen Zeitraum und in welcher Höhe Sie Ihren Beitrag zahlen müssen. 
Der im Versicherungsschein genannte erste Beitrag (Erstbeitrag) wird zwei Wochen 
nach Erhalt des Versicherungsscheins fällig. Sie haben diesen Beitrag dann unver-
züglich zu zahlen. Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) sind jeweils zu dem im 
Versicherungsschein bzw. in der Rechnung angegebenen Zeitpunkt zu zahlen. Falls 
Sie uns eine Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für aus-
reichende Deckung auf Ihrem Konto. 
Wenn Sie den Erstbeitrag schuldhaft nicht rechtzeitig zahlen, können wir solange 
vom Vertrag zurücktreten, wie Sie nicht zahlen. Auch der Versicherungsschutz 
beginnt erst mit dem Eingang der verspäteten Zahlung bei uns. Wenn Sie einen 
Folgebeitrag nicht rechtzeitig zahlen, fordern wir Sie auf, den rückständigen Betrag 
innerhalb einer Frist von mindestens 2 Wochen zu zahlen. Nach Ablauf dieser 
Zahlungsfrist entfällt Ihr Versicherungsschutz. Auch können wir den Vertrag dann 
kündigen. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Ziffer 9 der AHB. 

4. Was ist eine Beitragsangleichung und wie erfolgt diese? 
Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. Ein unabhängiger 
Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, 
um welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der 
Schadenzahlungen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung 
zugelassenen Versicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder ver-
mindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die nächst niedrigere, durch 
fünf teilbare ganze Zahl ab. 
Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Verminderung 
verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den sich ergebenden Prozentsatz zu ver-
ändern (Beitragsangleichung). Der veränderte Folgejahresbeitrag wird dem Versi-
cherungsnehmer mit der nächsten Beitragsrechnung bekannt gegeben. Liegt die 
Veränderung unter 5 Prozent, entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung 
ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen. 
Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung, ohne dass sich der 
Umfang des Versicherungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den 
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Ver-
sicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, 
in dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte. Die Mitteilung muss dem 
Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Bei-
tragserhöhung zugehen. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 15 und 18 der AHB. 
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5. Welche Leistungen sind ausgeschlossen?
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten wir einen 
extrem hohen Beitrag verlangen. Deshalb haben wir einige Fälle aus dem Versiche-
rungsschutz herausgenommen. 
Nicht versichert sind alle Schäden, die aus vorsätzlicher Handlung hervorgehen. 
Ferner sind Schäden ausgeschlossen, die Ihnen gegenüber von Angehörigen, die 
mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben oder zu den im Vertrag mitversicherten 
Personen gehören, geltend gemacht werden. Ebenso Schäden, die beim Gebrauch 
eines Kraft-, Luftfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers verursacht wurden. Es 
können darüber hinaus auch solche Schäden nicht reguliert werden, die bei Gefah-
ren aus einem Betrieb und Beruf oder Gefahren eines Dienstes, Amtes oder einer 
verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen aller Art entstehen, genauso wenig 
wie Schäden durch ungewöhnliche und gefährliche Beschäftigung. 
Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und eine vollständige Auf-
zählung der Ausschlussgründe entnehmen Sie bitte der Ziffer 7 der AHB und den 
vereinbarten Klauseln. 

6. Welche Verpflichtungen haben Sie bei Vertragsabschluss und welche 
Folgen können Verletzungen dieser Pflicht haben? 
Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die im 
Antragsformular enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsgemäß und vollständig 
beantworten. Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. Ihre Nicht-
beachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach Art der 
Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlie-
ren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 23 der AHB. 

7. Welche Verpflichtungen haben Sie während der Laufzeit des Vertra-
ges und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflicht haben? 
Immer einmal im Jahr bekommen Sie Gelegenheit mitzuteilen, ob und welche 
Änderungen Ihres Risikos gegenüber den bisherigen Angaben eingetreten sind. 
So kann der Versicherungsschutz den zwischenzeitlichen Veränderungen ange-
passt werden. Eine Aufforderung dazu kann auch durch einen Hinweis auf der 
Beitragsrechnung erfolgen. Auch ist es denkbar, dass Sie während der Laufzeit des 
Vertrages zur Beseitigung besonders Gefahr drohender Umstände von uns auf-
gefordert werden, soweit Ihnen eine vorsorgliche Schadensvermeidung zumutbar 
ist. Bei Verletzung der benannten Pflichten kann der Versicherer nachträglich eine 
Beitragserhöhung geltend machen. Darüber hinaus weisen wir auf die in Ziffer 6 
dieses Blattes beschriebenen Rechtsfolgen einer Verletzung der genannten Pflich-
ten ausdrücklich hin. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 13.1 und 24 der AHB. 

8. Welche Verpflichtungen haben Sie, wenn ein Schaden eingetreten ist 
und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflicht haben?
Jeder Versicherungsfall muss uns unverzüglich angezeigt werden, auch wenn gegen 
Sie noch keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht worden sind. Darüber 
hinaus sind Sie beispielsweise verpflichtet, so weit wie möglich den Schaden abzu-
wenden bzw. zu mindern und uns durch wahrheitsgemäße Schadensberichte bei 
der Schadensermittlung und -regulierung zu unterstützen. Dies umfasst auch die 
Übermittlung angeforderter Schriftstücke sowie die umgehende Mitteilung aller 
gerichtlichen oder behördlichen Verfahren, die im Zusammenhang mit dem Scha-
den gegen Sie erhoben werden (z. B. Mahnverfahren, staatsanwaltliches Verfahren, 
Klage und Anklage, Streitverkündung), gegen die Sie auch ohne besondere Auf-
forderung fristgerecht Rechtsmittel einlegen sollen. Der Prozess wird dann durch 
uns als Ihren Vertreter geführt und die Kosten übernommen, wobei Sie dem ein-
geschalteten Anwalt alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten 
Unterlagen zur Verfügung stellen. Auf die in Ziffer 6 dieses Blattes beschriebenen 
Rechtsfolgen einer Verletzung der benannten Pflichten weisen wir ausdrücklich hin. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 25 und 26 der AHB. 

9. Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz? 
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
punkt, wenn die Zahlung des Beitrags gemäß Ziffer 3 dieses Blattes rechtzeitig 
erfolgt. Den bei Erteilung dieses Blattes zugrunde gelegten Zeitpunkt entnehmen 
Sie bitte ebenfalls Ziffer 3 dieses Blattes. Dort finden Sie auch Hinweise auf Ver-
tragslaufzeit und -ende. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, 
verlängert er sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den 
Vertrag nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit schriftlich 
kündigen. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie diesen 

bereits zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres schriftlich kündi-
gen. Beachten Sie auch hier, dass uns Ihre Kündigung spätestens drei Monate vor 
Ablauf Ihrer Vertragslaufzeit zugehen muss. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 8 und 16 der AHB. 
Werden mehrere Verträge in einer Bündelpolice zusammengefasst, sind sowohl die 
Hauptfälligkeit als auch der Vertragsablauf dieser Verträge einheitlich. 
Bestehen bereits weitere Verträge in einer Bündelpolice, dann gilt die vereinbarte 
Hauptfälligkeit auch für einen neu hinzu gekommenen Vertrag. Die bestehenden 
Verträge verlängern sich entsprechend. Ein neu hinzu gekommener Vertrag verän-
dert ggf. das Ablaufdatum der gesamten Bündelpolice. 

10. Wie können Sie Ihren Vertrag beenden? 
Neben den unter Ziffer 9 dieses Blattes beschriebenen Kündigungsmöglichkeiten 
zum Ablauf des Vertrages bestehen weitere Kündigungsrechte, beispielsweise 
durch den Eintritt des Versicherungsfalls. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 18 bis 21 der AHB. 

11. Inwieweit sind berufliche Risiken mitversichert? 
Die Privathaftpflichtversicherung dieses Vertrags wird um eine Berufshaftpflicht-
deckung für Ärzte in Ausbildung (Medizinstudenten/innen) oder für Ärzte in Wei-
terbildung (Assistenzärzte/innen ohne Gebietsbezeichnung) ergänzt. Dies betrifft 
die Fachrichtungen Human- und Zahnmedizin.
Für Medizinstudenten/innen besteht im Rahmen der Privathaftpflichtversicherung 
lediglich eine Subsidiärdeckung.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den jeweiligen „Besonderen Bedingungen und 
Risikobeschreibungen“ (BBR) für Medizinstudenten bzw. für Assistenzärzte sowie 
der Klausel „Besondere Bedingung zur Subsidiärdeckung in der Privathaftpflicht-
versicherung“ (H 8099:01). 



6/36

70
02

01
11

85

Umfang des Versicherungsschutzes 
1  Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall

2  Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen

3  Versichertes Risiko

4  Vorsorgeversicherung

5  Leistungen der Versicherung

6  Begrenzung der Leistungen

7  Ausschlüsse 

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung
8  Beginn des Versicherungsschutzes

9  Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger Beitrag

10  Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag

11  Rechtfertigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung

12  Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung

13   Beitragsregulierung

14  Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

15 Beitragsangleichung

Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung 
16  Dauer und Ende des Vertrags 

17  Wegfall des versicherten Risikos

18  Kündigung nach Beitragsangleichung

19  Kündigung nach Versicherungsfall

20   Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen

21   Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von 
Rechtsvorschriften

22   Mehrfachversicherung

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
23 Vorvertragliche Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers

24 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls

25 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalls

26 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

Weitere Bestimmungen 
27 Mitversicherte Personen

28 Abtretungsverbot

29 Anzeigen, Willenserklärung, Anschriftenänderung

30 Verjährung

31 Zuständiges Gericht

32 Anzuwendendes Recht

Umfang des Versicherungsschutzes

1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall

1.1  Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos für den 
Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines während der Wirksamkeit 
der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungsfall), das 
einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögensschaden zur 
Folge hatte, aufgrund 

g e s e t z l i c h e r  H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n 
p r i v a t r e c h t l i c h e n  I n h a l t s

von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird.

 Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des Dritten 
unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, 
die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an.

1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um 
gesetzliche Ansprüche handelt,

(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, 
Rücktritt, Minderung, auf Schadenersatz statt der Leistung;

(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung durch-
führen zu können;

(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen 
des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschuldeten Erfolgs;

(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsge-
mäße Vertragserfüllung;

(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung;

(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatz leistungen.

2 Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung erweitert 
werden auf die gesetzliche Haftpflicht privat-rechtlichen Inhalts des Versi-
cherungsnehmers wegen 

2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sachschäden 
entstanden sind; 

2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden dann die 
Bestimmungen über Sachschäden Anwendung. 

3 Versichertes Risiko

3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht 

 (1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen 
Risiken des Versicherungsnehmers, 

 (2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein und 
seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem 
Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasser-
fahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungs-
vorsorgepflicht unterliegen, 

 (3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der Versi-
cherung neu entstehen (Vorsorgeversicherung) und die in Ziff. 4 näher gere-
gelt sind. 

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versicherten 
Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. 
Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den Voraussetzungen von  
Ziff. 21 kündigen. 

4 Vorsorgeversicherung

4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrags neu entstehen, sind im 
Rahmen des bestehenden Vertrags sofort versichert. 

Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) 
H 8000:01 9.11
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 (1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Versiche-
rers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung 
kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt der Versicherungs-
nehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versicherungsschutz für das 
neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 

 Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach 
Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu 
dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war. 

 (2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen Bei-
trag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die Höhe des Beitrags innerhalb 
einer Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt 
der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 

4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung bis zur 
Einigung im Sinne von Ziff. 4.1 (2) auf den Betrag der Versicherungssumme 
für Personen-, Sach- und – soweit vereinbart – Vermögensschäden des 
bestehenden Vertrags begrenzt, sofern nicht im Versicherungsschein, seinen 
Nachträgen oder in Vertragsklauseln abweichende Versicherungssummen 
festgesetzt sind. 

4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken 

 (1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder 
Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- 
oder Versicherungspflicht unterliegen; 

 (2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen; 

 (3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen; 

 (4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von 
kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern sind. 

5 Leistungen der Versicherung

5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die 
Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche und die Freistellung des 
Versicherungsnehmers von berechtigten Schadenersatzverpflichtungen. 

 Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, wenn der Versicherungs-
nehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder 
Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch 
gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer 
ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden 
sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkennt-
nis oder Vergleich bestanden hätte. 

 Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender 
Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen. 

5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens 
oder Abwehr der Schadenersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklä-
rungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben. 

 Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Schaden-
ersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur 
Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit im Namen des Ver-
sicherungsnehmers auf seine Kosten. 

5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, das einen 
unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge 
haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer 
von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer die 
gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten höhe-
ren Kosten des Verteidigers. 

5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das Recht, die 
Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der 
Versicherer zur Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt.

6 Begrenzung der Leistungen 

6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall 
auf die vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, 
wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige 
Personen erstreckt. 

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädigungsleis-
tungen des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 
auf das Dreifache der vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. 

6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versiche-
rungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser 
Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 

 –  auf derselben Ursache, 

 –   auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitli-
chem Zusammenhang oder 

 –  auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln beruhen. 

6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei jedem 
Versicherungsfall mit einem im Versicherungsschein festgelegten Betrag an 
der Schadenersatzleistung (Selbstbehalt). Soweit nicht etwas anderes verein-
bart wurde, ist der Versicherer auch in diesen Fällen zur Abwehr unberechtig-
ter Schadenersatzansprüche verpflichtet. 

6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die Versiche-
rungssummen angerechnet. 

6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungs-
fall die Versicherungssumme, trägt der Versicherer die Prozesskosten im Ver-
hältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche. 

6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu 
leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme 
oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versicherungs-
fall noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, so wird die zu 
leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres Rest-
betrages zum Kapitalwert der Rente vom Versicherer erstattet. 

 Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift der 
Verordnung über den Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtver-
sicherung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls. 

 Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsnehmer an 
laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente 
die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen verblei-
bende Restversicherungssumme übersteigt, werden die sonstigen Leistungen 
mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt. 

6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs 
durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des Versiche-
rungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für den von der Weigerung an 
entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten 
nicht aufzukommen.

7 Ausschlüsse

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas 
anderes bestimmt ist, sind von der Versicherung ausgeschlossen: 

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich herbei-
geführt haben. 

7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verursacht 
haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit 

 –  Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 

 –  Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben. 

7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrags oder Zusagen über den 
Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen. 

7.4 Haftpflichtansprüche 

 (1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziff. 7.5 benannten Personen 
gegen die Mitversicherten, 

 (2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsver-
trags, 

 (3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsvertrags.

7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer 

 (1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher Gemein-
schaft leben oder die zu den im Versicherungsvertrag mitversicherten Perso-
nen gehören; 
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 Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspart-
nerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partnerschaften nach dem Recht 
anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwiegerel-
tern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel, Geschwister 
sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein familienähnliches, 
auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander 
verbunden sind). 

 (2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versiche-
rungsnehmer eine geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige oder 
betreute Person ist; 

 (3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer eine 
juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts oder ein nicht rechts-
fähiger Verein ist; 

 (4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, wenn der 
Versicherungsnehmer eine offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesell-
schaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist; 

 (5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetragene 
Partnerschaftsgesellschaft ist; 

 (6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern; 

zu Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5:

Die Ausschlüsse unter Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5 (2) bis (6) erstrecken sich auch auf Haft-
pflichtansprüche von Angehörigen der dort genannten Personen, die mit diesen in 
häuslicher Gemeinschaft leben. 

7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der Versicherungsnehmer 
diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigen-
macht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwahrungsver-
trags sind. 

7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn 

 (1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versi-
cherungsnehmers an diesen Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, 
Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser 
Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar 
von der Tätigkeit betroffen waren; 

 (2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer 
diese Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen oder beruflichen Tätig-
keiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.) benutzt 
hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese 
Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Benutzung betroffen waren; 

 (3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versi-
cherungsnehmers entstanden sind und sich diese Sachen oder – sofern es 
sich um unbewegliche Sachen handelt – deren Teile im unmittelbaren Ein-
wirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben; dieser Ausschluss gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit 
offensichtlich notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schäden 
getroffen hatte. 

zu Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7:

Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7 in der Person 
von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauftragten des 
Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, 
und zwar sowohl für den Versicherungsnehmer als auch für die durch den Versiche-
rungsvertrag etwa mitversicherten Personen. 

7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer herge-
stellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge 
einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache und alle 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die 
Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der Sache oder in einer 
mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung der 
Sache oder Leistung führt. 

 Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag oder 
für Rechnung des Versicherungsnehmers die Herstellung oder Lieferung der 
Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen übernommen haben. 

7.9 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen; 
Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII sind jedoch mitversichert. 

7.10 (a) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Umweltschäden 
gemäß Umweltschadensgesetz oder anderen auf der EU-Umwelthaftungs-
richtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Umsetzungsgesetzen geltend 
gemacht werden. Dies gilt auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von 
einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtli-
chen Inhalts auf Erstattung der durch solche Umweltschäden entstandenen 
Kosten in Anspruch genommen wird. 

 Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhalten, die 
auch ohne Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der 
EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler Umset-
zungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend gemacht werden 
könnten. 

 Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater Haftpflicht-
risiken. 

7.10 (b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung. Dieser 
Ausschluss gilt nicht 

 (1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken oder 

 (2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelie-
ferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch Arbeiten oder sonstige Leistungen 
nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen 
(Produkthaftpflicht). 

 Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch Umwelteinwir-
kung, die aus der Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, 
Instandhaltung oder Wartung von 

– Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, 
zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten 
(WHG-Anlagen); 

– Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz 
(UmweltHG-Anlagen); 

– Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen 
einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen; 

–  Abwasseranlagen 

 oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen bestimmt 
sind. 

7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substan-
zen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind. 

7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelba-
rem Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisierenden Strahlen (z. B. 
Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen). 

7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf 

 (1) gentechnische Arbeiten, 

 (2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO), 

 (3) Erzeugnisse, die 

 – Bestandteile aus GVO enthalten, 

 – aus oder mithilfe von GVO hergestellt wurden.

7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch 

 (1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt, 

 (2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen, 

 (3) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer. 

7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und 
der Bereitstellung elektronischer Daten, soweit es sich handelt um Schäden aus 

 (1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von 
Daten, 
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 (2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten, 

 (3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch, 

 (4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen. 

7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namens-
rechtsverletzungen. 

7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, 
Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen. 

7.18 Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Übertragung einer 
Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren. Das Gleiche gilt für Sach-
schäden, die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, 
von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. In beiden Fällen 
besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass 
er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung

8 Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag 
rechtzeitig im Sinne von Ziff. 9.1 zahlt. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält 
die Versicherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz 
bestimmten Höhe zu entrichten hat.

Alternative für die echte unterjährige Beitragszahlung:

8 Beginn des Versicherungsschutzes, Beitrag und Versicherungsteuer

8.1 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziff. 9.1 zahlt. 

8.2 Die Beiträge können je nach Vereinbarung in einem einzigen Betrag (Ein-
malbetrag), durch Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres- oder Jahresbeiträge 
(laufende Beiträge) entrichtet werden. Die Versicherungsperiode umfasst bei 
unterjähriger Beitragszahlung entsprechend der Zahlungsweise einen Monat, 
ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr.

8.3 Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der Versi-
cherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat.

9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger 
Beitrag

9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei 
Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. 

 Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag 
nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags. 

9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht 
rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versiche-
rungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Für 
Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, ist der Versi-
cherer nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen 
Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des 
Beitrags aufmerksam gemacht hat.

9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht 
rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Bei-
trag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

10 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag 

10.1 Der Folgebeitrag wird zum vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Versiche-
rungsperiode fällig.

 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder 
in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt. 

10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsneh-
mer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung 
nicht zu vertreten hat. 

 Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen 
Schadens zu verlangen. 

 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist 
bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung 
ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen 
und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den  
Ziff. 10.3 und 10.4 mit dem Fristablauf verbunden sind. 

10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der 
Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versi-
cherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 10.2 Abs. 3 
darauf hingewiesen wurde. 

10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der 
Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforde-
rung nach Ziff. 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat. 

 Hat der Versicherer gekündigt und zahlt der Versicherungsnehmer danach 
innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. 
Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der 
Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. Die Leis-
tungsfreiheit des Versicherers nach Ziff. 10.3 bleibt unberührt.

11 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung 

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als 
rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der 
Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht. 

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versi-
cherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn 
sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des 
Versicherers erfolgt. 

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer 
die Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus 
anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, 
ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens 
zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags erst ver-
pflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

12 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden 
Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im 
Verzug ist. 
Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen. 

13 Beitragsregulierung

13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche 
Änderungen des versicherten Risikos gegenüber den früheren Angaben 
eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf 
der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des Versicherers 
nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann 
dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des 
festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Ver-
sicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein 
Verschulden trifft. 

13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger 
Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Veränderung berich-
tigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab 
dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der vertraglich 
vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten werden. Alle 
entsprechend Ziff. 15.1 nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen 
Erhöhungen und Ermäßigungen des Mindestbeitrags werden berücksichtigt. 
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13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der 
Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu machen waren, eine 
Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten 
Beitrags verlangen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, findet eine 
Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zu viel gezahlter Bei-
trag wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Mona-
ten nach Zugang der Mitteilung des erhöhten Beitrags erfolgten. 

13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherun-
gen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre.

14 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags hat der Versicherer, soweit durch Gesetz 
nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrags, der dem 
Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat.

15 Beitragsangleichung 

15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. Soweit die 
Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme berechnet werden, findet 
keine Beitragsangleichung statt. Mindestbeiträge unterliegen unabhängig 
von der Art der Beitragsberechnung der Beitragsangleichung. 

15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab dem 
1. Juli fälligen Beiträge, um welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalen-
derjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller zum Betrieb der All-
gemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicherer gegenüber dem 
vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozent-
satz rundet er auf die nächstniedrigere durch fünf teilbare ganze Zahl ab. 

 Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell durch den einzelnen 
Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe 
der Versicherungsleistungen. 

 Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe der 
in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl der im 
gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle. 

15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Ver-
minderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den sich aus Ziff. 15.2 
ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsangleichung). Der veränderte 
Folgejahresbeitrag wird dem Versicherungsnehmer mit der nächsten Bei-
tragsrechnung bekannt gegeben. 

 Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in jedem 
der letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren Prozentsatz als den-
jenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Ziff. 15.2 
ermittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um den Pro-
zentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner Schadenzahlungen 
nach seinen unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht 
hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem 
vorstehenden Absatz ergeben würde. 

15.4 Liegt die Veränderung nach Ziff. 15.2 oder 15.3 unter 5 Prozent, entfällt eine 
Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden Jahren 
zu berücksichtigen.

Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung

16 Dauer und Ende des Vertrags 

16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen. 

16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Ver-
trag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei 
Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragsdauer eine Kündigung zuge-
gangen ist. 

16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne 
dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Versicherungs-
nehmer den Vertrag zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauffolgen-
den Jahres kündigen; die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei 
Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres in Schriftform zugegangen sein.

17 Wegfall des versicherten Risikos 

Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt die Versi-
cherung bezüglich dieser Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er hätte 
erheben können, wenn die Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt 
beantragt worden wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt. 

18 Kündigung nach Beitragsangleichung 

Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß Ziff. 15.3, ohne 
dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes ändert, kann der Versicherungs-
nehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mittei-
lung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt 
kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte. 

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündi-
gungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätes-
tens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen. 

Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht.

19 Kündigung nach Versicherungsfall 

19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn 

– vom Versicherer eine Schadenersatzzahlung geleistet wurde oder 

– dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versiche-
rungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird. 

 Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätestens einen 
Monat nach der Schadenersatzzahlung oder der Zustellung der Klage zuge-
gangen sein. 

19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem 
Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch 
bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens 
jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird. 

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim 
Versicherungsnehmer wirksam. 

20 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen 

20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung besteht, an 
einen Dritten veräußert, tritt dieser an Stelle des Versicherungsnehmers in die 
während der Dauer seines Eigentums sich aus dem Versicherungsverhältnis 
ergebenden Rechte und Pflichten ein. 

 Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, eines 
Pachtvertrags oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten übernom-
men wird. 

20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle 

– durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von 
einem Monat, 

– durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wirkung 
oder auf den Schluss der laufenden Versicherungsperiode

in Schriftform gekündigt werden.

21 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass 
von Rechtsvorschriften 

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass 
neuer Rechtsvorschriften ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht 
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt 
wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.
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22 Mehrfachversicherung 

22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versiche-
rungsverträgen versichert ist. 

22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der Ver-
sicherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhebung des später geschlos-
senen Vertrags verlangen. 

22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht 
innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem er von der Mehrfachver-
sicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirk-
sam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

23 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers

23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände 

 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem 
Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der 
Versicherer in Textform gefragt hat und die für den Entschluss des Versiche-
rers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. 
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach 
seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Text-
form Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 

 Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss 
des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem 
vereinbarten Inhalt abzuschließen. 

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen 
und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Versiche-
rungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis gehabt 
oder dies arglistig verschwiegen. 

23.2 Rücktritt 

(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen 
berechtigen den Versicherer, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. 

(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass er oder sein Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat. 

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzei-
gepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versi-
cherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch 
zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 

(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, darf er den Ver-
sicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursäch-
lich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. 

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrags zu, der der bis zum Wirksamwerden der 
Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht 

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verletzung einer Anzei-
gepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer 
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform kündigen. 

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Vertrag auch 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versiche-
rers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die Pflicht-  

verletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der laufenden 
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10 % oder 
schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand 
aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos kündigen. 

Der Versicherer muss die ihm nach Ziff. 23.2 und 23.3 zustehenden Rechte inner-
halb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, 
zu dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte 
Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände anzugeben, auf die er 
seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur Begründung 
seiner Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist. 

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziff. 23.2 und 23.3 nur zu, wenn er 
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen 
einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. 

Der Versicherer kann sich auf die in den Ziff. 23.2 und 23.3 genannten Rechte nicht 
berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der 
Anzeige kannte.

23.4 Anfechtung 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, 
bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrags 
zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Ver-
tragszeit entspricht.

24 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls 

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen 
des Versicherers innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit 
die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. 
Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne Weiteres als besonders 
gefahrdrohend.

25 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalls 

25.1 Jeder Versicherungsfall ist, auch wenn noch keine Schadenersatzansprüche 
erhoben worden sind, dem Versicherer innerhalb einer Woche anzuzeigen. 
Das Gleiche gilt, wenn gegen den Versicherungsnehmer Haftpflichtansprüche 
geltend gemacht werden. 

25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und 
Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versicherers sind dabei zu 
befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem 
Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten 
und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle 
Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Scha-
dens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schrift-
stücke übersandt werden. 

25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein staatsanwaltschaftliches, behördli-
ches oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder 
ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies unverzüglich anzuzeigen. 

25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden 
auf Schadenersatz muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch 
oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Ver-
sicherers bedarf es nicht. 

25.5  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich 
geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens dem Versicherer zu 
überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers 
einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Voll-
macht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten 
Unterlagen zur Verfügung stellen.

26 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 

26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die 
er vor Eintritt des Versicherungsfalls zu erfüllen hat, kann der Versicherer den 
Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung 
fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Ver-
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sicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf 
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte. 

26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert der 
Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung 
in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. 

 Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei 
Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- 
oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen hat. 

 Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob 
fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder 
den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt 
hat. 

 Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Versiche-
rer ein ihm nach Ziff. 26.1 zustehendes Kündigungsrecht ausübt.

Weitere Bestimmungen 

27 Mitversicherte Personen

27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche gegen andere 
Personen als den Versicherungsnehmer selbst, sind alle für ihn geltenden 
Bestimmungen auf die Mitversicherten entsprechend anzuwenden. Die 
Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4.) gelten nicht, wenn 
das neue Risiko nur in der Person eines Mitversicherten entsteht. 

27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich 
dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den Mitversicherten für die Erfül-
lung der Obliegenheiten verantwortlich.

28 Abtretungsverbot 

 Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne 
Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch verpfändet werden. 
Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig.

29 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 

29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an die 
Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder 
in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet 
werden. 

29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer 
nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsneh-
mer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes 
an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage 
nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für 
den Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers. 

29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebetrieb 
abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung 
die Bestimmungen der Ziff. 29.2 entsprechende Anwendung.

30 Verjährung 

30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die 
Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs. 

30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer ange-
meldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt 
gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in 
Textform zugeht.

31 Zuständiges Gericht 

31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt 
sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner 
für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versiche-
rungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, 
in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufent-
halt hat. 

31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem 
Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für 
seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhn-
lichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische 
Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der 
Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das Gleiche gilt, wenn der Versi-
cherungsnehmer eine offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsge-
sellschaft ist. 

31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhe-
bung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen 
aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem 
Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen 
Niederlassung.

32 Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Mitversicherung von Vermögensschäden in der Haftpflichtversicherung
H 8101:01 9.11

Diese Klausel gilt nicht für die Berufs-/Diensthaftpflichtversicherung für 
Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst.

1 Eingeschlossen ist im Rahmen des Vertrags die gesetzliche Haftpflicht wegen 
Vermögensschadens im Sinne von Ziff. 2.1 AHB aus Schadenereignissen, die 
während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind. 

2  Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden

• durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für seine Rech-
nung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten 
oder sonstige Leistungen; 

• aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gut-
achterlicher Tätigkeit;

• aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbun-
dene Unternehmen; 

• aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 

• aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung; 

• aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen 
wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassen-
führung sowie aus Untreue oder Unterschlagung;

• aus Rationalisierung und Automatisierung;

• aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten 
sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts; 

• aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen; 

• aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegenwär-
tige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder 
anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im Zusam-
menhang stehen;

• aus vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschrif-
ten, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonsti-
ger bewusster Pflichtverletzung;

• aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren  
und Wertsachen;

• durch ständige Emissionen (z. B. Geräusche, Gerüche, Erschütterungen).

3 Diese Regelung findet keine Anwendung auf eine eventuell zusätzlich abge-
schlossene Berufs-/Diensthaftpflichtversicherung für Beamte und Angestellte 
im öffentlichen Dienst.

Bei in den USA, USA-Territorien* und Kanada eintretenden Versicherungsfällen 
oder dort geltend gemachten Ansprüchen werden – abweichend von Ziff. 6.5 
AHB – die Aufwendungen des Versicherers für Kosten als Leistungen auf die De-
ckungssumme angerechnet.
Kosten sind: Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; Aufwen-
dungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des 
Versicherungsfalls sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem 

Versicherer nicht selbst entstehen. Dies gilt auch dann, wenn die Kosten auf Wei-
sung des Versicherers entstanden sind.

* Der Begriff „USA-Territorien“ ist geografisch zu sehen. Hierunter fallen Gebiete, die der US-amerikanischen 

Jurisdiktion unterliegen, z. B. Puerto Rico, Guam und die Jungferninseln (= Virgin Islands).

Kostenklausel für USA und Kanada
H 8102:01 9.11

Allgemeine Klauseln zu den Privaten Haftpflichtversicherungen
Die folgenden Klauseln sind in Ergänzung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) Bestandteil des Vertrags, 
sofern sie vereinbart und im Versicherungsschein/Nachtrag dokumentiert sind.
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Klauseln zur Privat-Haftpflichtversicherung
Die folgenden Klauseln sind in Ergänzung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) Bestandteil des Vertrags, 
sofern sie vereinbart und im Versicherungsschein/Nachtrag dokumentiert sind.

Paket Basis zur Privat-Haftpflichtversicherung
H 8100:01 9.11

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die im Versicherungsschein/ 
Nachtrag näher bezeichneten Risiken im Rahmen der jeweiligen nach-
folgend aufgeführten Bestimmungen.

1 Versicherte Risiken

Versichert ist – im Rahmen der dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachste-
henden Bestimmungen – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als 
Privatperson aus den Gefahren des täglichen Lebens – mit Ausnahme der Ge fahren 
eines Betriebes, Berufes, Dienstes, Amtes (auch Ehrenamtes), einer verantwortli-
chen Betätigung in Vereinigungen aller Art oder einer ungewöhnlichen und gefähr-
lichen Beschäftigung.

Insbesondere ist versichert die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers

1.1 als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen;

1.2 als Inhaber

• einer oder mehrerer im Inland gelegenen Wohnungen (bei Wohnungs-
eigentum als Sondereigentümer) einschließlich Ferienwohnung – bei 
Sondereigentümern sind versichert Haftpflichtansprüche der Gemein-
schaft der Wohnungseigentümer wegen Beschädigung des Gemein-
schaftseigentums. Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf 
den Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum,

• eines im Inland gelegenen Einfamilienhauses,

• eines im Inland gelegenen Wochenendhauses,

• eines auf Dauer und ohne Unterbrechung fest installierten Wohnwa-
gens,

 sofern sie vom Versicherungsnehmer ausschließlich zu Wohnzwecken ver-
wendet werden, einschließlich der zugehörenden Schwimm- und Schwitzbä-
der, Garagen und Gärten (einschl. eines Schrebergartens) sowie eines Teichs 
und Biotops.

 Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht

• aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungsnehmer in den 
oben genannten Eigenschaften obliegen (z. B. bauliche Instandhaltung, 
Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen), 
auch wenn diese Pflichten mietvertraglich übernommen wurden; 

• aus der Vermietung von einer zum Einfamilienhaus gehörenden Einlie-
gerwohnung; 

• aus der Vermietung von bis zu 3 Einzel-/Doppelgaragen/Stellplätzen 
sowie von einzelnen Wohnräumen – nicht jedoch von Räumen zu 
gewerblichen Zwecken und Wohnungen. Darüber hinaus ist die Bewir-
tung von Ferien-/Messegästen mitversichert. Nicht versichert ist die 
gesetzliche Haftpflicht aus Beschädigung, Vernichtung und Abhanden-
kommen der von den beherbergten Gästen eingebrachten Sachen;

• aus dem Miteigentum an zu den genannten Objekten gehörende 
Gemeinschaftsanlagen (z. B. gemeinschaftliche Zugänge zur öffentli-
chen Straße, Wäschetrockenplätze, Garagenhöfe, Abstellplatz für Müll-
tonnen);

• aus dem Besitz und Eigentum einer Photovoltaik-, Solar- oder einer 
Geothermieanlage. Nicht versichert sind Schäden im Zusammenhang 
mit dem Verkauf/der Verwertung der Energie;

• aus der Lagerung von Flüssiggas;

• als Bauherr von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, 
Abbruch-, Grabearbeiten) bis zu einer Bausumme von 1 Prozent der  
Deckungssumme und je Bauvorhaben. Wird dieser Betrag überschritten, 
entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über 

die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4 AHB). Mitversichert ist die persönli-
che gesetzliche Haftpflicht der im Rahmen der Selbsthilfe unentgelt-
lich oder auf Gegenseitigkeit tätigen Personen bei der Ausführung von 
Bauarbeiten in eigener Regie. Diese Mitversicherung gilt nur insoweit, 
als diese Personen für ihr Risiko nicht anderweitig Versicherungsschutz 
beanspruchen können;

• als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis 
zum Besitzwechsel bestand;

• als Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft.

Darüber hinaus ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht

1.3 aus dem Besitz und Gebrauch von Fahrrädern;

1.4 aus der Ausübung von Sport, ausgenommen Jagd und die Teilnahme an 
Pferde-, Rad- oder Kraftfahrzeug-Rennen sowie die Vorbereitung hierzu (Trai-
ning);

1.5 aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-, Stoß- 
und Schusswaffen sowie Munition und Geschossen, nicht jedoch zu Jagd-
zwecken oder zu strafbaren Handlungen;

1.6 als Reiter bei der Benutzung fremder Pferde sowie als Lenker von Kutschen/
Schlitten zu privaten Zwecken. Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche

• aus der Verwirklichung der tierischen Gefahr (z. B. Ausbrechen, Auskei-
len) sowie Schäden an der Kutsche oder dem Schlitten selbst;

• der Tierhalter oder -eigentümer;

1.7 als Halter oder Hüter von einem Blinden- oder Behindertenbegleithund, 
zahmen Haustieren, gezähmten Kleintieren und Bienen – nicht jedoch von 
sonstigen Hunden, Pferden, Reit- und Zugtieren, wilden Tieren sowie von 
Tieren, die zu gewerblichen oder landwirtschaftlichen Zwecken gehalten 
werden;

1.8 aus dem Gebrauch von

• nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden Kfz und 
Anhängern ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindigkeit;

• nicht versicherungspflichtigen Anhängern;

• Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h (z. B. Gokarts und anderen 
Kinderfahrzeugen);

• selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h und 
sofern diese nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtig sind;

 Hierfür gilt:

 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. 
Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfü-
gungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflich-
tet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten 
Fahrer gebraucht wird.

 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder 
Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versiche-
rungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von 
einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

 Die Ausschlüsse gemäß Ziff. 4.1 sind zu beachten.

• Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen, die weder durch 
Motoren noch durch Treibsätze angetrieben werden, deren Fluggewicht 
5 kg nicht übersteigt;

• Wassersportfahrzeugen (auch Windsurfbrettern sowie Kitesurfgeräten 
bis zu einer Leinenlänge von 30 Metern), ausgenommen eigene Segel-
boote und eigene oder fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren – 
auch Hilfs- oder Außenbordmotoren – oder Treibsätzen;
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• Kiteboards, -buggys und -skiern mit einer Leinenlänge von bis zu  
30 Metern;

• ferngelenkten Land- und Wasserfahrzeugmodellen;

• einem Krankenfahrstuhl bzw. Elektrorollstuhl, einem Golfwagen/-cad-
die unter der Voraussetzung, dass die vorgenannten Fahrzeuge nicht 
zulassungs- und versicherungspflichtig sind;

• nicht selbstfahrenden Kleingeräten zum Rasenmähen, Kehren und 
Schneeräumen.

2 Mitversicherte Personen

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des Versicherungsneh-
mers beschäftigten Personen gegenüber Dritten aus dieser Tätigkeit. Das Gleiche 
gilt für Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber Wohnung, Haus 
und Garten betreuen oder den Streudienst versehen. Zusätzlich sind Personen 
(z. B. Au-pair), die sich vorübergehend – maximal bis zu einem Jahr – im Haushalt 
des Versicherungsnehmers aufhalten, versichert.

Sofern Versicherungsschutz für dieselbe Gefahr bei einem anderen Versicherer 
besteht, haftet dieser im Rahmen seines Vertrags allein. Ausgeschlossen sind Haft-
pflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und 
Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialge-
setzbuch VII handelt.

3 Deckungserweiterungen

Eine Erweiterung des Versicherungsschutzes über den im Versicherungsschein/
Nachtrag und seinen Anlagen genannten Umfang hinaus muss besonders bean-
tragt werden und bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Versicherers. 

Ohne besondere Beitragsberechnung gilt jedoch Folgendes als vereinbart:

3.1 Auslandsschäden

 Für Auslandsaufenthalte gilt abweichend von Ziff. 7.9 AHB die gesetzliche 
Haftpflicht aus in Mitgliedsländern der Europäischen Union vorkommenden 
Schadenereignissen, ohne zeitliche Begrenzung, eingeschlossen. Der Versi-
cherungsschutz für Auslandsaufenthalte außerhalb der Europäischen Union 
ist auf fünf Jahre begrenzt.

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als 
Inhaber eines im Ausland gelegenen Einfamilienhauses, eines im Ausland 
gelegenen Wochenendhauses und im Ausland gelegener Wohnungen ohne 
zeitliche Begrenzung, sofern sie vom Versicherungsnehmer ausschließlich zu 
Wohnzwecken verwendet werden einschließlich der dazugehörenden Gara-
gen und Gärten. Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit 
der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion 
angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeit-
punkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Union 
gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

3.2 Sachschäden durch häusliche Abwässer

 Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden durch häusli-
che Abwässer und durch Abwässer aus dem Rückstau des Straßenkanals.

3.3 Gewässerschäden (Restrisiko)

 Eingeschlossen sind Gewässerschäden gemäß den folgenden Besonderen 
Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden – 
außer Anlagenrisiko – (Versicherung des sog. Gewässerschaden-Restrisikos):

 Eingeschlossen ist im Umfang des Vertrags, wobei Vermögensschäden wie 
Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen 
der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines 
Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden) mit Aus-
nahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässer-
schädlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe.

 Eingeschlossen ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht aus der Lagerung und 
Verwendung von im Haushalt üblichen Stoffen wie Farben, Lacken, Ölfar-
ben, Verdünnern, von Behältern für sonstige Stoffe, wenn die Lagermenge 
eines Einzelbehälters 100 l/kg und die aller vorhandenen Behälter insgesamt  
1.000 l/kg nicht übersteigt.

 Ausgeschlossen bleiben Brennstoffe für Feuerungsanlagen jeder Art und 
Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge. (Versicherungsschutz darüber hinaus wird aus-
schließlich durch besonderen Vertrag gewährt.)

 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versi-
cherungsfall zur Abwehr oder Minderung des Schadens für geboten halten 
durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden 
vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschä-
digungsleistung die Deckungssumme für Sachschäden nicht übersteigen. Für 
Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der AHB.

 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche 
Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der 
Entschädigungsleistung die Deckungssumme für Sachschäden übersteigen. 
Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers 
oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Wei-
sung des Versicherers.

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versi-
cherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch 
vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Ver-
ordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anord-
nungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.

3.4 Umweltschadensversicherung

 Mitversichert sind abweichend von Ziff. 1 AHB öffentlich-rechtliche Ansprü-
che gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG) wegen Umweltschäden

• an geschützten Arten oder natürlichen Lebensräumen, die sich auf 
Grundstücken befinden. 

 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn diese im Eigentum des 
Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, 
gepachtet oder geliehen sind oder waren;

• an Boden. 
 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn dieser im Eigentum des 

Versicherungsnehmers steht, stand oder von ihm gemietet, geleast, 
gepachtet oder geliehen ist oder war;

• an Gewässern. 
 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn diese im Eigentum des 

Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, 
gepachtet oder geliehen sind oder waren. Ebenso besteht Versiche-
rungsschutz für Umweltschäden am Grundwasser.

 Dies gilt auch für Umweltschäden, die im Ausland aufgrund der auf 
der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen 
Umsetzungsgesetze geltend gemacht werden.

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden

• die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit 
Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdamp-
fen, verdunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden, in ein 
Gewässer oder in die Luft gelangen;

• durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Freisetzung von 
Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stalldung, Pflanzenschutz-, Dünge- 
oder Schädlingsbekämpfungsmitteln.

 Diese Ausschlüsse gelten nicht, wenn diese Stoffe durch plötzliche und 
unfallartige Ereignisse bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die 
Umwelt gelangen, diese Stoffe durch Niederschläge plötzlich abge-
schwemmt werden oder in andere Grundstücke abdriften, die nicht im 
Besitz des Versicherungsnehmers stehen.

Ferner sind ausgeschlossen

• Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mit-
versicherten), die den Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst 
von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerich-
teten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umwelt-
schutz dienen, abweichen.

3.5 Mietsachschäden

 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haft-
pflicht aus der Beschädigung von Wohnräumen und sonstigen zu privaten 
Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden.
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 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen

• Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung,

• Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserberei-
tungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten,

• Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen beson-
ders versichern kann.

3.6 Tagesmutter/-vater

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der unentgeltlichen oder im 
Rahmen der gesetzlichen Regelungen über geringfügige Beschäftigung aus-
geübten Tätigkeit als Tagesmutter/-vater. Versichert ist dabei insbesondere 
die Tätigkeit aus der Beaufsichtigung von zur Betreuung übernommenen 
Kindern im Rahmen des eigenen Haushalts und/oder des Haushaltes der zu 
betreuenden Kinder, auch außerhalb der Wohnung, z. B. bei Spielen, Ausflü-
gen usw. Nicht versichert ist jedoch die Ausübung dieser Tätigkeit in Betrie-
ben und Institutionen z. B. Kindergärten, Kinderhorten, Kindertagesstätten.

 Mitversichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche der Kinder bzw. ihrer 
Erziehungsberechtigten für Schäden, die die zu betreuenden Kinder erleiden. 
Nicht versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Kinder sowie 
die Haftpflicht wegen Abhandenkommens von Sachen und der Verlust von 
Geld der zu betreuenden Kinder.

3.7 Hüten fremder Hunde und Pferde

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Hüter 
von fremden Hunden und Pferden, sofern es sich nicht um gewerbsmäßiges 
Hüten handelt.

 Dieser Versicherungsschutz wird nur geboten, soweit für den Versiche-
rungsnehmer kein Versicherungsschutz als Tierhüter über eine Tierhalter-
Haftpflichtversicherung des Tierhalters besteht. Nicht versichert sind 
Haftpflichtansprüche der Tierhalter und/oder Eigentümer.

3.8 Sachschäden durch allmähliche Einwirkung

 Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden, die entstan-
den sind durch allmähliche Einwirkung von Temperaturen, von Gasen, Dämp-
fen oder Feuchtigkeit und von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub und dgl.).

3.9 Schlüsselverlustrisiken

 Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziff. 2.2 AHB und abweichend von  
Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von 
fremden privaten und ehrenamtlichen Schlüsseln (auch General-/Haupt-
schlüsseln für eine zentrale Schließanlage), die sich im Gewahrsam des Versi-
cherten befunden haben. Codekarten werden Schlüsseln gleichgesetzt.

 Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflichtansprü-
che wegen der Kosten für die notwendige Auswechselung von Schlössern 
und Schließanlagen sowie für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Not-
schloss) und einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeit-
punkt, an welchem der Verlust des Schlüssels festgestellt wurde.

 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folgeschäden eines Schlüs-
selverlustes (z. B. wegen Einbruchs) und die Haftung aus dem Verlust von 
Tresor- und Möbelschlüsseln sowie sonstigen Schlüsseln zu beweglichen 
Sachen.

 Die Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige Schäden ist auf 
5 Promille der Deckungssumme je Versicherungsfall und je Versicherungs-
jahr begrenzt. Der Versicherungsnehmer trägt von jedem Schadenereignis 
100 Euro selbst.

3.10 Fachpraktischer Unterricht

 Bei Teilnahme am fachpraktischen Unterricht, wie z. B. Laborarbeiten, an 
einer Fach-, Gesamt-, Hochschule oder Universität gelten Sachschäden an 
Lehrgeräten (inkl. Obhutsschäden) dieser Einrichtungen als mitversichert.

 Die Höchstersatzleistung des Versicherers für Obhutsschäden ist auf 5 Pro- 
mille der Deckungssumme je Versicherungsfall und je Versicherungsjahr 
begrenzt. Der Versicherungsnehmer trägt von jedem Schadenereignis 
100 Euro selbst.

3.11 Ehrenamtliche Tätigkeit

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 
einer nicht hoheitlichen ehrenamtlichen Tätigkeit oder Freiwilligenarbeit auf-
grund eines sozialen unentgeltlichen Engagements.

 Hierunter fällt insbesondere die Mitarbeit

• in der Kranken- und Altenpflege, der Behinderten-, Kirchen- und 
Jugendarbeit,

• in Vereinen, Bürgerinitiativen, Parteien und Interessenverbänden,

• bei der Freizeitgestaltung, in Sportvereinigungen, Musikgruppen, bei 
Pfadfindern 

• oder gleichartig organisierten Gruppen.

 Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Schaden eine 
Leistung aus einem anderen Versicherungsvertrag des Versicherungsnehmers 
beansprucht werden kann (z. B. Vereins- oder Betriebshaftpflichtversiche-
rung) oder ein Dritter zum Ersatz des Schadens verpflichtet ist. 

 Nicht versichert sind die Gefahren aus der Ausübung von

• öffentlichen/hoheitlichen Ehrenämtern wie z. B. als Bürgermeister, 
Gemeinderatsmitglied, Schöffe, Laienrichter, Prüfer für Kammern, Ange-
höriger der freiwilligen Feuerwehr,

• wirtschaftlichen/sozialen Ehrenämtern, wie z. B. als Vorstand, und 
Ehrenämtern mit beruflichem Charakter wie z. B. Betriebs- oder Per-
sonalrat, Versichertenältester, Vertrauensperson nach § 40 Sozialge-
setzbuch IV (SGB), beruflicher Betreuer nach § 1897 (6) Bürgerliches 
Gesetzbuch (BGB).

3.12 Unbebautes Grundstück

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als 
Inhaber eines im Inland gelegenen unbebauten Grundstücks bis zu einer 
Fläche von 1.500 qm.

3.13 Freiwillige Hilfeleistung bei Notfällen

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht von Personen, die dem Versiche-
rungsnehmer und den mitversicherten Personen bei Notfällen freiwillige Hilfe 
leisten.

 3.14 Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung

• Versichertes Risiko

 Versichert ist – abweichend von Ziff. 7.15 AHB – die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers wegen Personen-, Sach-, Vermögens-
schäden durch Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elektronischer 
Daten (z. B. im Internet, per E-Mail, mittels Datenträger) an Dritte, 
soweit es sich handelt um
– Schäden durch Viren und andere Schadprogramme;

– Veränderung von Daten aus sonstigen Gründen, Nichterfas-
sung und fehlerhafte Speicherung von Daten, sofern es sich um 
Haftpflichtansprüche wegen Kosten zur Wiederherstellung der 
veränderten Daten bzw. Erfassung/korrekter Speicherung nicht 
oder fehlerhaft erfasster Daten handelt;

– Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaus-
tausch.

• Obliegenheiten

 Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine zur Verfügung gestell-
ten Daten (z. B. Texte, Bilder, Videos, Musik) durch Sicherheitsmaßnah-
men und/oder -techniken (z. B. Virenscanner, Firewall), die dem Stand 
der Technik entsprechen, gesichert oder geprüft werden bzw. worden 
sind. 

 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, die Sicherheitsmaßnahmen 
und/oder -techniken auf dem aktuellen Stand zu halten. Diese Maßnah-
men können auch durch Dritte erfolgen.

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten, so gilt Ziff. 26 
AHB.
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• Auslandsschäden
 Versicherungsschutz besteht – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – für Ver-

sicherungsfälle, die sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, 
in Norwegen, Island, Liechtenstein oder der Schweiz ereignen.

• Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche
 a)  wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der Versicherungsneh-

mer bewusst

– unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/Datennetze 
eingreift (z. B. Hacker-Attacken, Denial of Service Attacks),

– Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung zu zerstö-
ren oder zu verändern (z. B. Software-Viren, trojanische Pferde);

 b) die in einem engem Zusammenhang stehen mit

– massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektro-
nisch übertragenen Informationen (z. B. Spamming),

– Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte 
Informationen über Internetnutzer gesammelt werden sollen;

 c) aus folgenden Tätigkeiten und Leistungen

– Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege;

– IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung;

– Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -war-
tung, -pflege;

– Bereithaltung fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, Full-Service-
Providing, Betrieb von Datenbanken;

 d)  aus Folgeschäden, der im versicherten Risiko beschriebenen Schäden;

 e)  gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit 
diese den Schaden durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen 
oder behördlichen Vorschriften (z. B. Teilnahme an rechtswidrigen 
Online-Tauschbörsen) oder durch sonstige bewusste Pflichtverlet-
zungen herbeigeführt haben.

3.15 Ansprüche aus Benachteiligungen für Privatpersonen

• Versichertes Risiko

 Der Versicherer bietet dem Versicherungsnehmer und den mitversicher-
ten Personen – abweichend von Ziff. 7.17 AHB – Versicherungsschutz 
für den Fall, dass der Versicherungsnehmer oder mitversicherte Perso-
nen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen 
Inhalts wegen Benachteiligungen aus den genannten Gründen für 
einen Personen-, Sach- oder Vermögensschaden auf Schadenersatz in 
Anspruch genommen werden.

 Für den Versicherungsnehmer besteht Versicherungsschutz als Dienst-
herr der in seinem Privathaushalt oder sonstigen privaten Lebensbe-
reich beschäftigten Personen. Beschäftigte Personen sind auch die 
Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis sowie 
die Person, deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist. Mitversicherte 
Personen sind die in Ziff. 2.1 und 2.2 genannten Personen.

 Gründe für eine Benachteiligung sind die Rasse, die ethnische Herkunft, 
das Geschlecht, die Religion, die Weltanschauung, eine Behinderung, 
das Alter oder die sexuelle Identität. 

• Versicherungsfall/zeitliche Abgrenzung des Versicherungsschutzes

 Versicherungsfall ist – abweichend von Ziff. 1.1 AHB – die erstmalige 
Geltendmachung eines Haftpflichtanspruchs gegen den Versicherungs-
nehmer oder eine mitversicherte Person während der Dauer des Versi-
cherungsvertrags. Im Sinne dieses Vertrags ist ein Haftpflichtanspruch 
geltend gemacht, wenn gegen den Versicherungsnehmer oder eine mit-
versicherte Person ein Anspruch schriftlich erhoben wird oder ein Dritter 
dem Versicherungsnehmer oder einer mitversicherten Person schriftlich 
mitteilt, einen Anspruch gegen den Versicherungsnehmer oder eine mit-
versicherte Person zu haben.

 Die Anspruchserhebung sowie die zugrunde liegende Benachteiligung 
müssen während der Wirksamkeit der Versicherung erfolgt sein. Wird 
eine Benachteiligung durch fahrlässige Unterlassung verursacht, gilt sie 
im Zweifel als an dem Tag begangen, an welchem die versäumte Hand-
lung spätestens hätte vorgenommen werden müssen, um den Eintritt 
des Schadens abzuwenden.

• Versicherungsumfang

 Für den Umfang der Leistung des Versicherers ist die im Versicherungs-
schein angegebene Versicherungssumme der Höchstbetrag für jeden 
Versicherungsfall und für alle während eines Versicherungsjahres ein-
getretenen Versicherungsfälle zusammen.

• Ausschlüsse

 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche

 – gegen den Versicherungsnehmer und/oder die mitversicherten Per-
sonen, soweit sie den Schaden durch wissentliches Abweichen von 
Gesetz, Vorschrift, Beschluss, Vollmacht oder Weisung oder durch 
sonstige wissentliche Pflichtverletzung herbeigeführt haben; dem 
Versicherungsnehmer und/oder den mitversicherten Personen werden 
die Handlungen oder Unterlassungen nicht zugerechnet, die ohne ihr 
Wissen begangen worden sind;

– die von den mitversicherten Personen gemäß (1) geltend 
gemacht werden;

– welche vor Gerichten außerhalb Deutschlands geltend gemacht 
werden – dies gilt auch im Falle der Vollstreckung von Urteilen, 
die außerhalb Deutschlands gefällt wurden –;

– wegen Verletzung oder Nichtbeachtung des Rechts ausländi-
scher Staaten;

– auf Entschädigung und/oder Schadenersatz mit Strafcharak-
ter; hierunter fallen auch Strafen, Buß- und Ordnungs- oder 
Zwangsgelder, die gegen den Versicherungsnehmer oder die 
mitversicherten Personen verhängt worden sind;

– wegen Gehalt, rückwirkender Lohnzahlungen, Pensionen, 
Renten, Ruhegeldern, betrieblicher Altersversorgung, Abfin-
dungszahlungen im Zusammenhang mit der Beendigung von 
Arbeitsverhältnissen und Sozialplänen sowie Ansprüchen 
aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle 
und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers 
gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

3.16 Verletzung aus Persönlichkeits- und Namensrecht

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.16 AHB – die gesetzlichen 
Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- und Namens-
rechtsverletzung.

3.17 Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder 
sonstiger Diskriminierung.

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.17 AHB – die gesetzlichen 
Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, 
Ungleichbehandlung oder sonstiger Diskriminierung.

4 Deckungseinschränkungen

Nicht versichert sind 

4.1 Fahrzeuge

 wegen Schäden aus Gebrauch von Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen 
gemäß nachfolgender Bestimmung:

 Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Hal-
ters oder Führers eines Kraft-, Luft-, Wasserfahrzeugs oder Kraftfahrzeugan-
hängers wegen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeugs verursacht 
werden;

4.2 Gemeingefahren

 wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseli-
gen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik 
oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beru-
hen. Das Gleiche gilt zu Punkt 3.3 (Gewässerschäden) dieser BBR für Schä-
den durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt 
haben.
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In Erweiterung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Haftpflichtversicherung (AHB) und des Pakets Basis zur Privat-Haft-
pflichtversicherung gilt Folgendes:

1 Mitversicherte Personen

Ziff. 2 der vorgenannten BBR wird durch folgende Fassung ersetzt:

Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht

• des Ehegatten bzw. eingetragenen Lebenspartners* des Versicherungsneh-
mers und ihrer unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebens-
partnerschaft* lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder), bei 
volljährigen Kindern jedoch nur, solange sie sich noch in einer Schul- oder 
sich unmittelbar anschließenden Berufsausbildung befinden (berufliche Erst-
ausbildung – Lehre und/oder Studium –, auch Bachelor- und unmittelbar 
angeschlossener Masterstudiengang, nicht Referendarzeit, Fortbildungsmaß-
nahmen und dgl.). 

 Mitversichert sind Kinder auch, wenn sie im Rahmen der Schulausbildung an 
Betriebspraktika teilnehmen. Zeiträume bzw. Wartezeiten von bis zu einem 
Jahr nach Beendigung der Schulausbildung gelten hierbei als „unmittelbar 
anschließend“. Der Versicherungsschutz besteht auch dann weiter, wenn 
während dieses Zeitraums eine Aushilfstätigkeit ausgeübt wird. Bei vorlie-
gender Arbeitslosigkeit im direkten Anschluss an die Schul-/Berufsausbil-
dung besteht weiterhin Versicherungsschutz bis zu längstens einem Jahr. Bei 
Ableistung des Grundwehr- oder Zivildienstes (einschließlich des freiwilligen 
sozialen bzw. ökologischen Jahres oder des freiwilligen zusätzlichen Wehr-
dienstes) vor, während oder im Anschluss an die Berufsausbildung bleibt der 
Versicherungsschutz bestehen.

 Entfällt die Mitversicherung der vorgenannten mitversicherten Kinder, weil sie 
nach der Ausbildung berufstätig werden oder geheiratet haben, besteht der 
Versicherungsschutz weiter bis zur nächsten Beitragshauptfälligkeit, mindes-
tens aber für 6 Monate;

• des in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer lebenden 
Partners einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft und dessen Kinder. Die 
Bestimmungen des vorstehenden Punktes finden für die Kinder entspre-
chende Anwendung. Der Versicherungsnehmer und der mitversicherte Part-
ner müssen unverheiratet sein.

 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche des Partners und dessen Kinder 
gegen den Versicherungsnehmer. Auf den Ausschluss der Ansprüche des Ver-
sicherungsnehmers selbst gegen die Versicherten sowie der Ansprüche von 
Versicherten untereinander wird besonders hingewiesen. Für den mitversi-
cherten Partner gilt auch Ziff. 8 „Fortsetzung des Versicherungsschutzes nach 
dem Tod des Versicherungsnehmers“. 

 Die Mitversicherung für den Partner und dessen Kinder, die nicht auch Kinder 
des Versicherungsnehmers sind, endet im Übrigen mit der Aufhebung der häus-
lichen Gemeinschaft zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Partner;

• der im Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftigten Personen gegen-
über Dritten aus dieser Tätigkeit. Das Gleiche gilt für Personen, die aus 
Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber Wohnung, Haus und Garten betreuen 
oder den Streudienst versehen. Sofern Versicherungsschutz für dieselbe 
Gefahr bei einem anderen Versicherer besteht, haftet dieser im Rahmen 
seines Vertrags allein. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Perso-
nenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im 
Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

• der Personen, die sich vorübergehend – maximal bis zu einem Jahr – in 
häuslicher Gemeinschaft des Versicherungsnehmers aufhalten (z. B. Au-pair, 
Austauschschüler). Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für 
den Schaden eine Leistung aus einer anderen zugunsten der mitversicherten 
Person bestehenden Haftpflichtversicherung beansprucht werden kann (Sub-
sidiarität).

• der in häuslicher Gemeinschaft des Versicherungsnehmers lebenden unver-
heirateten bzw. nicht in einer eingetragenen und/oder eheähnlichen Lebens-
gemeinschaft lebenden Angehörigen. Bei Enkelkindern finden ebenso wie 
für Kinder die vorgenannten Bestimmungen über die Mitversicherung von 
Kindern Anwendung. Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für 
den Schaden eine Leistung aus einer anderen zugunsten der mitversicherten 
Person bestehenden Haftpflichtversicherung beansprucht werden kann (Sub-
sidiarität).

2 Regressansprüche der Sozialversicherungsträger bei Partnern 
einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft und deren Kindern

Für Partner einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft, die beide im Rahmen dieses 
Vertrags mitversichert sind, und deren mitversicherte Kinder gelten etwaige über-
gangsfähige Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern, Sozialhilfeträgern, 
privaten Krankenversicherungsträgern, öffentlichen und privaten Arbeitgebern 
wegen Personenschäden mitversichert.

3 Eltern des Versicherungsnehmers/Schwiegereltern

Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht der in häuslicher Gemein-
schaft mit dem Versicherungsnehmer lebenden Eltern des Versicherungsnehmers 
oder seines Ehegatten. Die Eltern müssen alleinstehend sein. Nicht versichert sind 
Haftpflichtansprüche der Eltern gegen den Versicherungsnehmer. Auf den Aus-
schluss der Ansprüche des Versicherungsnehmers selbst gegen die Versicherten 
sowie der Ansprüche von Versicherten untereinander wird besonders hingewiesen. 
Die Mitversicherung für die Eltern endet bei deren Heirat und mit der Aufhebung 
der häuslichen Gemeinschaft.

Leben die alleinstehenden Elternteile des Versicherungsnehmers und des mit-
versicherten Ehegatten im Anschluss an die häusliche Gemeinschaft mit dem 
Versicherungsnehmer in einer Alten- oder Pflegeeinrichtung, besteht der Versiche-
rungsschutz weiter.

4 Kinder mit geistiger Behinderung

Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht der mit dem Versicherungs-
nehmer in häuslicher Gemeinschaft befindlichen Kinder mit geistiger Behinderung.

5 Schäden durch nicht deliktsfähige Kinder des Versicherungsnehmers

Für Schäden durch mitversicherte Kinder wird sich der Versicherer nicht auf eine 
Deliktunfähigkeit berufen, soweit dies der Versicherungsnehmer wünscht und ein 
anderer Versicherer (z. B. Sozialversicherungsträger) nicht leistungspflichtig ist. Der 
Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche wegen seiner Aufwendungen gegen 
schadenersatzpflichtige Dritte (z. B. Aufsichtspflichtige), soweit sie nicht Versicherte 
dieses Vertrags sind, vor.  

Die Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige Schäden beträgt je Schaden-
ereignis und Versicherungsjahr 1 Prozent der Deckungssumme.

6 Schäden durch nicht deliktsfähige Kinder, für die der Versiche-
rungsnehmer vorübergehend die Aufsichtspflicht übernommen hat

Für Schäden durch Kinder, für die der Versicherungsnehmer vorübergehend die 
Aufsichtspflicht übernommen hat, wird sich der Versicherer nicht auf eine Delikt-
unfähigkeit berufen, soweit der Versicherungsnehmer dies wünscht und ein ande-
rer Versicherer (z. B. Sozialversicherungsträger) nicht leistungspflichtig ist. Der 
Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche wegen seiner Aufwendungen gegen 
schadenersatzpflichtige Dritte (z. B. Aufsichtspflichtige), soweit sie nicht Versicherte 
dieses Vertrags sind, vor.

Die Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige Schäden beträgt je Schaden-
ereignis und Versicherungsjahr 1 Prozent der Deckungssumme.

Paket Familie & Kinder
H 8110:01 9.11
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7 Schäden durch nicht deliktsfähige Personen

Für Schäden, die durch den Versicherungsnehmer, seinen Ehegatten bzw. einge-
tragenen Lebenspartner* oder den mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden Lebenspartner verursacht werden, wird sich der Versi-
cherer nicht auf eine Deliktunfähigkeit berufen, soweit der Versicherungsnehmer 
dies wünscht und ein anderer Versicherer (z. B. Sozialversicherungsträger) nicht 
leistungspflichtig ist. Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche wegen seiner 
Aufwendungen gegen schadenersatzpflichtige Dritte (z. B. Aufsichtspflichtige), 
soweit sie nicht Versicherte dieses Vertrags sind, vor.

Die Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige Schäden beträgt je Schaden-
ereignis und Versicherungsjahr 1 Prozent der Deckungssumme.

8 Fortsetzung des Versicherungsschutzes nach dem Tod des Versiche-
rungsnehmers

Für den mitversicherten Ehegatten und eingetragenen Lebenspartner* des Ver-
sicherungsnehmers und/oder unverheiratete und nicht in einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft* lebende Kinder des Versicherungsnehmers besteht der 
bedingungsgemäße Versicherungsschutz im Falle des Todes des Versicherungs-
nehmers bis zum nächsten Beitragsfälligkeitstermin fort. Wird der nächste Beitrag 
durch den überlebenden Ehegatten eingelöst, so wird dieser Versicherungsnehmer.

Dies gilt analog auch für den in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungs-
nehmer lebenden Partner einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft und dessen 
Kinder.

*Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft im Sinne des 

Lebenspartnerschaftsgesetzes oder einer vergleichbaren Partnerschaft nach dem Recht anderer Staaten lebt. 

Als eingetragene Lebenspartnerschaften gelten auch die den Partnerschaften im Sinne des Lebenspartner-

schaftsgesetzes vergleichbaren Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten.

Paket Freizeit
H 8111:01 9.11

In Erweiterung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Haftpflichtversicherung (AHB) und des Pakets Basis zur Privat-Haft-
pflichtversicherung gilt Folgendes: 

1 Wassersportfahrzeuge

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht werden

aus dem Gebrauch

• von eigenen Wassersportfahrzeugen mit Motoren bis 3,7 kW/5 PS,

• von Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Segelboote über 15 qm 
Segelfläche und eigene oder fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren – 
auch Hilfs- oder Außenbordmotoren – oder Treibsätzen,

• von fremden Wassersportfahrzeugen mit Motor bis zu einer Gesamtmotorleis- 
tung von 74 kW (100 PS), soweit dieser Gebrauch gelegentlich und jeweils 
nur vorübergehend bis zu höchstens vier Wochen erfolgt und für das Führen 
keine behördliche Erlaubnis erforderlich ist.

 Nicht versichert ist der Gebrauch von Jet-Skiern und Wassersportfahrzeugen, die

 – von Versicherten gehalten werden oder in deren Eigentum stehen,

 –  für einen ununterbrochenen Zeitraum von mehr als vier Wochen in Gewahr-
sam oder Besitz genommen sind.

 Darüber hinaus besteht kein Versicherungsschutz für Haftpflichtansprüche 
wegen Beschädigung, Vernichtung oder Abhandenkommens der gebrauch-
ten Wassersportfahrzeuge oder der mit diesen Wassersportfahrzeugen ver-
bundenen und beförderten Sachen.

 Der Versicherungsnehmer trägt von jedem Schadenereignis 100 Euro selbst.

 Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Schaden eine 
Leistung aus einem anderen Haftpflichtversicherungsvertrag beansprucht 
werden kann oder ein Dritter zum Ersatz des Schadens verpflichtet ist.

2 Modellflugzeuge, unbemannte Ballone und Flugdrachen

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht werden 
aus dem Besitz oder der Verwendung von Modellflugzeugen, unbemannte Ballone 
und Flugdrachen mit Motor. Voraussetzung ist, dass diese ein Fluggewicht von 5 kg  
nicht überschreiten.

3 Fahrradrennen

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht von Radrennen, deren Vorbereitung und 
das Training. Dies gilt nicht, sofern durch solche Radrennen, durch deren Vorberei-
tung und das Training Einkommen erzielt wird oder aufgrund von Verträgen Geld- 
oder Sachleistungen vereinnahmt werden.

4 Elektrofahrräder

Mitversichert ist der Besitz und Gebrauch von nicht zulassungs- und nicht  
versicherungspflichtigen Elektrofahrrädern bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 
25 km/h.

In Erweiterung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Haftpflichtversicherung (AHB) und des Paketes Basis zur Privat-Haft-
pflichtversicherung gilt Folgendes:

1 Bauherren-Haftpflichtversicherung

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Bauherr 
von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) 
im In- und Ausland bis zu einer Bausumme von bis 1 Prozent der Deckungssumme 
je Bauvorhaben. Wird dieser Betrag überschritten, entfällt die Mitversicherung. Es 
gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung gemäß Ziff. 4 der 
AHB.

Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der im Rahmen der Selbst-
hilfe unentgeltlich oder auf Gegenseitigkeit tätigen Personen bei der Ausführung 
von Bauarbeiten in eigener Regie. Diese Mitversicherung gilt nur insoweit, als dass 
diese Personen für ihr Risiko nicht anderweitig Versicherungsschutz beanspruchen 
können.

2 Erneuerbare Energien

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem 
Besitz/Eigentum einer Photovoltaik-/Solaranlage. Der Versicherungsschutz bezieht 
sich dabei auf solche Gebäude im Inland, die nach Ziff. 1.2 (Versicherte Risiken) 
des Pakets Basis zur Privat-Haftpflichtversicherung deklariert sind, sowie auf ein im 
Inland gelegenes Zweifamilienhaus. Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn 
Elektrizität in das öffentliche Netz der Energieversorgungsunternehmen eingespeist 
wird. 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, die Installation der Photovoltaik-/Solar-
anlage durch einen qualifizierten Fachbetrieb auf dem Dach oder an der Fassade 
des Gebäudes sicherzustellen. Ebenfalls ist nachzuweisen, dass eventuelle Repara-
turarbeiten durch einen qualifizierten Fachbetrieb durchgeführt worden sind. Ver-
letzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten, so gilt Ziff. 26 AHB.

Nicht versichert sind Regressansprüche des Netzbetreibers aufgrund seiner Haf-
tung gegenüber Endverbrauchern wegen Versorgungsstörungen. 

Der Versicherungsnehmer trägt von jedem Schadenereignis 100 Euro selbst.

Paket Immobilien
H 8112:01 9.11
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3 Unbebautes Grundstück

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Inhaber 
eines im In- oder Ausland gelegenen unbebauten Grundstücks bis zu einer Gesamt-
fläche von 10.000 qm.

4 Gewässerschäden

Eingeschlossen ist im Umfang des Vertrags, wobei Vermögensschäden wie Sach-
schäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen der physikalischen, 
chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des 
Grundwassers (Gewässerschäden), mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von 
Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen (z. B. Heizöltanks) und aus 
der Verwendung dieser gelagerten Stoffe. 

Abweichend vom vorherigen Absatz besteht Versicherungsschutz für die gesetzli-
che Haftpflicht als Inhaber

• eines ober- oder unterirdisch gelagerten Heizöltanks zur Versorgung eines 
mitversicherten, im Inland gelegenen Einfamilien-, Zweifamilien- und/
oder Wochenendhauses mit einem Einzelfassungsvermögen von maximal  
10.000 l/kg (Batterietanks gelten als ein Tank);

• von Behältern für sonstige Stoffe, wenn die Lagermenge eines Einzelbehäl-
ters 100 l/kg und die aller vorhandenen Behälter insgesamt  1.000 l/kg nicht 
übersteigt. 

Die Bestimmungen der Ziff. 3.1 (2) AHB (Erhöhungen oder Erweiterungen des ver-
sicherten Risikos), von Ziff. 3.1 (3) und Ziff. 4 AHB (Vorsorgeversicherung) finden 
keine Anwendung; insbesondere besteht kein Versicherungsschutz, wenn eine der 
genannten Lagermengen überschritten wird.

Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall 
zur Abwehr oder Minderung des Schadens für geboten halten durfte (Rettungskos-
ten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit 
übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Deckungs-
summe für Sachschäden nicht übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt 
es bei der Regelung der AHB. 

Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche 
Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Ent-
schädigungsleistung die Deckungssumme für Sachschäden übersteigen. Eine Billi-
gung des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur 
Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers. 
Ist Versicherungsschutz gemäß a) für Heizöltanks vereinbart, sind – abweichend 
von Ziff. 1 AHB –, auch ohne dass eine Gewässerveränderung droht oder eintritt, 
eingeschlossen Schäden an unbeweglichen Sachen des Versicherungsnehmers, die 
dadurch verursacht werden, dass Heizöl bestimmungswidrig aus dem versicherten 
Heizöltank ausgetreten ist. Dies gilt auch bei allmählichem Eindringen von Heizöl 
in die Sachen. Der Versicherer ersetzt die Aufwendungen zur Wiederherstellung des 
Zustandes, wie er vor Eintritt des Schadens bestand. Eintretende Wertverbesserun-
gen sind abzuziehen.

Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Heizungsanlage (einschließlich den Heiz-
öltanks) selbst.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versicherungsneh-
mer  oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen 
von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versiche-
rungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeige-
führt haben.

5 Vermietung von Immobilien im In- und Ausland 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Vermieter 
einer Ferienwohnung oder eines Ferienhauses im In- oder Ausland. Voraussetzung 
für den Versicherungsschutz ist, dass diese/dieses ausschließlich zu privaten Wohn-
zwecken vermietet werden.

6 Vermietung von Eigentumswohnungen

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Vermieter 
von Eigentumswohnungen im In- oder Ausland. Voraussetzung für den Versiche-
rungsschutz ist, dass diese ausschließlich zu privaten Wohnzwecken vermietet 
werden.

7 Mitversicherungen eines Zweifamilienhauses einschließlich der 
Vermietung von einer Wohneinheit

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Inhaber 
eines im Inland gelegenen Zweifamilienhauses, einschließlich der dazugehörenden 
Garagen und Gärten. 

Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht aus der Vermietung einer Wohn-
einheit zu privaten Zwecken. Voraussetzung ist, dass mindestens eine Wohneinheit 
durch den Versicherungsnehmer selbst genutzt wird.

8 Vermietung von gewerblich genutzten Räumen

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Vermietung von bis zu neun 
Räumen im Inland, die zu gewerblichen Zwecken genutzt werden.

9 Mitversicherung von vermieteten Garagen, Stellplätzen

Mitversichert gilt die gesetzliche Haftpflicht aus der Vermietung von Einzel-/Dop-
pelgaragen sowie von Stellplätzen.

Paket Risiko Plus
H 8113:01 9.11

In Erweiterung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Haftpflichtversicherung (AHB) und des Pakets Basis zur Privat-Haft-
pflichtversicherung gilt Folgendes:

1 Nebenberufliche Tätigkeiten

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus selbstständigen, nebenberuflichen 
Tätigkeiten bis zu einem Jahresgesamtumsatz von maximal 6.000 Euro, sofern 
hierfür kein Versicherungsschutz durch eine andere Haftpflichtversicherung besteht.

Bei dieser selbstständigen, nebenberuflichen Tätigkeit muss es sich handeln um 

• Flohmarkt- und Basarverkauf,

• die Erteilung von Nachhilfe- und Musikunterricht sowie Fitnesskursen,

• den Vertrieb von Kosmetika, Haushaltsartikeln, Bekleidung, Schmuck,

• Gästeführungen.

Hierbei dürfen keine Angestellten beschäftigt werden. Sofern der Jahresgesamtum-
satz den oben genannten Betrag übersteigt, ist der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei.

2 Schadenersatzansprüche aus beruflicher Tätigkeit

Mitversichert ist die Inanspruchnahme des Versicherungsnehmers oder der mit-
versicherten Person aus Sachschäden aufgrund betrieblich und arbeitsvertraglich 
veranlasster Tätigkeiten gegenüber Arbeitskollegen, soweit nicht anderweitig Ver-
sicherungsschutz besteht.

Die Höchstentschädigung des Versicherers für derartige Ersatzleistungen ist auf 
2.000 Euro je Versicherungsfall und je Versicherungsjahr begrenzt. Der Versiche-
rungsnehmer trägt von jedem Schadenereignis 100 Euro selbst.
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3 Mitversicherung einer Tagesmutter/eines Tagesvaters gegen Entgelt

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der entgeltlichen Tätigkeit als 
Tagesmutter/-vater, insbesondere aus der Beaufsichtigung von tagsüber zur Betreu-
ung übernommenen minderjährigen Kindern im Rahmen des eigenen Haushalts 
und/oder des Haushalts der zu betreuenden Kinder, auch außerhalb der Wohnung, 
z. B. bei Spielen, Ausflügen. Nicht versichert ist jedoch die Ausübung dieser Tätig-
keit in Betrieben und Institutionen (z. B. Kindergärten, Kinderhorten, Kindertages-
stätten).

Mitversichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche der Kinder bzw. ihrer Erzie-
hungsberechtigten für Schäden, die die zu betreuenden Kinder erleiden. Nicht ver-
sichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Kinder sowie die Haftpflicht 
wegen Abhandenkommens von Sachen und der Verlust von Geld der zu betreuen-
den Kinder.

4 Mitversicherung von Haftpflichtansprüchen aus dem Abhanden-
kommen von Dienstschlüsseln

Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziff. 2.2 AHB und abweichend Ziff. 7.6 AHB 
– die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von Türschlüsseln, die der 
Versicherte im Rahmen seiner dienstlichen Tätigkeit erhält. Codekarten werden 
Schlüsseln gleichgesetzt.

Der Versicherungsschutz umfasst die Kosten für die notwendige Auswechslung von 
Schlössern sowie für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und – 
falls erforderlich – einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeit-
punkt, an welchem der Verlust des Schlüssels festgestellt wurde.

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folgeschäden eines Schlüsselver-
lustes (z. B. wegen Einbruchs) und die Haftung aus dem Verlust von Tresor- und 
Möbelschlüsseln sowie sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen.

Die Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige Schäden ist auf 2 Promille 
der Deckungssumme je Versicherungsfall und je Versicherungsjahr begrenzt.

5 Schäden an geliehenen oder gemieteten Sachen

Abweichend von Ziff. 7.6 AHB gelten Schäden an geliehenen oder gemieteten 
Sachen mitversichert. Ausgeschlossen bleiben Schäden an Kraft-, Luft- und Was-
serfahrzeugen jeglicher Art. Die Höchstersatzleistung des Versicherers für derar-
tige Schäden beträgt je Schadenereignis und Versicherungsjahr 1 Promille der  
Deckungssumme. 

Der Versicherungsnehmer trägt von jedem Schadenereignis 100 Euro selbst.

6 Mietsachschäden an mobilen Gegenständen

Für Sachschäden an mobilen Einrichtungsgegenständen/Inventar in Hotels, 
gemieteten Ferienwohnungen/-häusern und möblierten Zimmern besteht je Ver-
sicherungsfall und je Versicherungsjahr bis zur Höhe von 1 Promille der Mietsach-
schadendeckungssumme Versicherungsschutz.

Der Versicherungsnehmer trägt von jedem Schadenereignis 100 Euro selbst.

7 Sachschäden durch Gefälligkeiten

Eingeschlossen ist im Umfang des Vertrags die über die gesetzliche Haftpflicht hin-
ausgehende Inanspruchnahme des Versicherungsnehmers für Sachschäden durch 
Gefälligkeiten.

Berufliche Tätigkeiten des Versicherungsnehmers und Tätigkeiten, die der Versiche-
rungsnehmer gegen Entgelt ausübt, sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. 
Die Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige Schäden ist auf 1 Promille 
der Deckungssumme je Versicherungsfall und je Versicherungsjahr begrenzt.

8 Schadenersatz zum Neuwert

In Abänderung von Ziff. 1 AHB leistet der Versicherer auf Wunsch des Versiche-
rungsnehmers Schadenersatz bis zum Neuwert. 

Die Höchstentschädigung des Versicherers für derartige Ersatzleistungen ist auf 
2.000 Euro je Versicherungsfall und je Versicherungsjahr begrenzt.

9 Mitversicherung der Ausfalldeckung mit Gewaltopferschutz

• Gegenstand der Ausfalldeckung

 Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer und den in der Privat-
Haftpflichtversicherung mitversicherten Familienangehörigen oder dem mit-
versicherten Partner einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft und dessen 
mitversicherten Kindern (versicherte Personen) Versicherungsschutz für den 
Fall, dass eine versicherte Person während der Wirksamkeit der Versicherung 
von einem Dritten geschädigt wird und die daraus entstandene Schadener-
satzforderung gegen den Dritten nicht durchgesetzt werden kann.

 Dritter im Sinne dieser Bedingungen ist der Schadenverursacher, der ausweis-
lich des rechtskräftig vollstreckbaren Titels vom Versicherungsnehmer bzw. 
den versicherten Personen wegen eines Haftpflichtschadens auf Leistung von 
Schadenersatz in Anspruch genommen wurde.

 Inhalt und Umfang der versicherten Schadenersatzforderungen richten sich 
nach dem Deckungsumfang der Privathaftpflichtversicherung dieses Ver-
trags. Hat der Versicherungsnehmer oder eine der mitversicherten Personen 
berechtigte Schadenersatzansprüche, so stellt ihn der Versicherer so, als 
hätte der Dritte als Versicherter Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang 
der diesem Vertrag zugrunde liegenden HDI Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und den Paketen. Darüber 
hinaus besteht Versicherungsschutz für Schadenersatzansprüche, denen 
abweichend von Ziff. 7.1 AHB ein vorsätzliches Handeln des Dritten zugrunde 
liegt, und für Schadenersatzansprüche, die aus der Eigenschaft des Dritten als 
nicht gewerbsmäßiger Hunde- oder Pferdehalter bzw. nicht gewerbsmäßiger 
Hunde- oder Pferdehüter entstanden sind.

• Versicherte Schäden

 Versichert sind Personenschäden (Tötung oder Gesundheitsbeeinträchtigung 
von Menschen) oder Sachschäden (Beschädigung oder Vernichtung von Sachen) 
der versicherten Person, für die der Dritte aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbe-
stimmungen privatrechtlichen Inhalts zum Schadenersatz verpflichtet ist.

 Nicht versichert sind Schäden, die in ursächlichem Zusammenhang mit 
radioaktiver Strahlung und genetischen Schäden, soweit diese nicht auf eine 
medizinische Behandlung zurückzuführen sind, dem Halten oder Führen von 
Kraftfahrzeugen, Krieg, Aufruhr, inneren Unruhen, Streik, Aussperrung oder 
Erdbeben stehen.

• Erfolglose Vollstreckung

 Voraussetzung für die Entschädigung ist, dass die versicherte Person einen 
rechtskräftigen vollstreckbaren Titel gegen den Dritten im streitigen Verfah-
ren vor einem Gericht eines Mitgliedstaates der EU, Norwegens, Liechten-
steins oder der Schweiz oder ein notarielles Schuldanerkenntnis des Dritten 
vor einem Notar eines dieser Staaten erwirkt hat und jeder Vollstreckungsver-
such aus diesem Titel gegen den Dritten erfolglos geblieben ist.

 Titel im Sinne dieser Bedingungen sind vollstreckbare Urteile und Vollstre-
ckungsbescheide.

 Vollstreckungsversuche gelten als erfolglos, wenn die versicherte Person 
nachweist, dass
– entweder eine Zwangsvollstreckung (Sach-, Immobiliar- oder Forde-

rungspfändung) nicht oder nicht zur vollen Befriedigung geführt hat
– oder eine selbst teilweise Befriedigung aussichtslos erscheint, z. B. 

weil der Dritte in den letzten drei aufeinanderfolgenden Jahren die 
eidesstattliche Versicherung abgegeben hat,

– oder der Dritte in der örtlichen Schuldnerkartei des Amtsgerichts 
geführt wird. 

 Zum Nachweis der gescheiterten Vollstreckung haben der Versicherungs-
nehmer oder die versicherten Personen das Vollstreckungsprotokoll eines 
Gerichtsvollziehers vorzulegen, aus dem sich die Erfolglosigkeit der Zwangs-
vollstreckung ergibt. 

• Entschädigungen

 Der Versicherer leistet – vorbehaltlich des Vorliegens der Voraussetzungen – 
Entschädigung in Höhe des titulierten Schadenersatzbetrages im Rahmen der 
in der Privat-Haftpflichtversicherung vereinbarten Deckungssumme.

 Die Entschädigung wird nur geleistet gegen Aushändigung des Originaltitels, 
der Original-Vollstreckungsunterlagen und sonstiger Unterlagen, aus denen 
sich ergibt, dass ein Versicherungsfall im Sinne dieser Bedingungen vorliegt. 
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Die versicherten Personen sind verpflichtet, ihre Ansprüche gegen den Dritten 
in Höhe der Entschädigungsleistung an den Versicherer abzutreten.

• Subsidiarität

 Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Schaden eine 
Leistung aus einer für die versicherten Personen bestehenden Schadenver-
sicherung beansprucht werden kann oder soweit für den Schaden ein Träger 
der Sozialversicherung oder Sozialhilfe leistungspflichtig ist.

• Ausschlussfrist

 Alle Ansprüche aus dieser Ausfalldeckung verfallen, wenn sie nicht binnen 
zwei Jahren ab dem erfolglosen Vollstreckungsversuch beim Versicherer 
schriftlich angemeldet worden sind.

10 Kaution bei Schäden im europäischen Ausland

Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versicherungsfall innerhalb Europas, 
innerhalb Norwegens, Islands, Liechtensteins oder der Schweiz durch behördliche 
Anordnung eine Kaution zur Sicherstellung von Leistungen aufgrund seiner gesetz-
lichen Haftpflicht zu hinterlegen, stellt der Versicherer dem Versicherungsnehmer 
den erforderlichen Betrag bis zur Höhe von 5 Promille der Deckungssumme zur 
Verfügung.

Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leistende Schadenersatzzah-
lung angerechnet. Ist die Kaution höher als der zu leistende Schadenersatz, ist der 
Versicherungsnehmer verpflichtet, den Differenzbetrag zurückzuzahlen. Das Glei-
che gilt, wenn die Kaution als Strafe, Geldbuße oder für die Durchsetzung nicht 
versicherter Schadenersatzforderungen einbehalten wird oder die Kaution verfallen 
ist.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb 
der Staaten, die der Europäischen Union angehören, liegt, gelten die Verpflich-
tungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei 
einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.



23/36

70
02

01
11

85

Besondere Bedingung zur Subsidiärdeckung  
in der Privathaftpflichtversicherung
H 8099:01 4.14

1. Vertragsgrundlage/Gegenstand der Subsidiärdeckung
Besteht für das zu versichernde Risiko bereits bei einem anderweitigen Versicherer 
gleichartiger Versicherungsschutz, so geht der Versicherungsschutz aus dem ander-
weitigen Vertrag bis zu dessen Ablauf dem Versicherungsschutz aus diesem Vertrag 
vor.
Die Subsidiärdeckung ist eine Anschlussdeckung zu einem bei einem anderweitigen 
Versicherer bestehenden Vertrag. Sie ergänzt den Versicherungsschutz in nachste-
hend beschriebenem Umfang.

2. Umfang der Subsidiärdeckung
2.1 Die Subsidiärdeckung leistet für solche Schadenereignisse, die in der anderwei-

tig bestehenden Versicherung nicht oder nicht im vollen Umfang versichert sind 
bis zur Höhe des im vorliegenden Vertrag vereinbarten Versicherungsschutzes, 
abzüglich vertraglich vereinbarter und sonstiger erbrachter Leistungen aus der 
anderweitig bestehenden Versicherung.

2.2 Maßgeblich für die vertraglich vereinbarten Leistungen aus der anderweitig 
bestehenden Versicherung ist der Umfang des Versicherungsschutzes des ande-
ren Vertrags, der zum Zeitpunkt eines eventuellen Schadenfalles bestanden hat.

2.3 Die Subsidiärdeckung tritt nicht ein für Leistungen, die durch die anderweitig 
bestehende Versicherung nicht erbracht wurden, weil
a)  der anderweitige Versicherer sich wegen vorsätzlicher Verletzung einer 

Obliegenheit, arglistigen Verhaltens oder Zahlungsverzugs gemäß §§ 37, 
38 VVG (Versicherungsvertragsgesetz) auf seine Leistungsfreiheit beruft;

b)  grob fahrlässiges Verhalten zu einer Leistungskürzung entsprechend der 
Schwere des Verschuldens geführt hat;

c)  zwischen Ihnen und dem anderweitigen Versicherer ein Vergleich stattge-
funden hat;

d)  aufgrund fehlender Nachweise über die Schadenhöhe lediglich eine pau-
schale Entschädigung erbracht wurde.

 Leistungen aus der Subsidiärdeckung werden dann nur insoweit erbracht, 
wie sie entstanden wären, wenn keiner der vorgenannten Gründe zur Lei-
stungskürzung oder Ablehnung vorgelegen hätte.

3. Besondere Obliegenheiten
In Erweiterung der vertraglich vereinbarten Obliegenheiten gilt für die Subsidiär-
deckung:
3.1 Sie haben Unterlagen über den Versicherungsumfang der anderweitig beste-

henden Versicherung zu beschaffen und aufzubewahren und auf Verlangen 
einzureichen.

3.2 Sie haben bei und nach Eintritt eines Versicherungsfalls zunächst dem Versiche-
rer der anderweitig bestehenden Versicherung den Schadeneintritt anzuzeigen 
und dort Ihre Ansprüche geltend zu machen.

3.3 Sobald Sie von dem anderweitigen Versicherer informiert werden, dass ein 
gemeldeter Schadenfall dort nicht oder nicht in vollem Umfang unter die Lei-
stungspflicht fällt, haben Sie uns den Schadenfall unverzüglich anzuzeigen.

4. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
4.1 Verletzen Sie eine Obliegenheit nach Ziffer 3 vorsätzlich, so sind wir von der 

Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegen-
heit sind wir berechtigt, unsere Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der 
Schwere Ihres Verschuldens entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahr-
lässigkeit haben Sie zu beweisen.

4.2 Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung sind wir jedoch zur 
Leistung verpflichtet, soweit Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegen-
heit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch 
für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich ist.

4.3 Verletzen Sie eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- 
oder Aufklärungsobliegenheit, sind wir nur dann vollständig oder teilweise 
leistungsfrei, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen haben.

Soweit vereinbart, gilt:
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die  
Berufs-Haftpflichtversicherung von Medizinstudenten, Medizinstudenten 
im Praktischen Jahr und Studenten der Zahnmedizin (BBR)
H 0050:07 4.17

A.  Berufs-Haftpflichtversicherung 

I.  Allgemeine Bestimmungen

1. Versicherungsschutz

2. Selbstbeteiligung

3. Vermögensschäden

4. Strahlenschäden

5. Erweiterter Strafrechtsschutz

6. Auslandsdeckung 

7.  Eingebrachte Sachen

8. Mietsachschäden 

9. Schlüsselschäden

10. Tätigkeits-/Bearbeitungsschäden

11. Ausschlüsse und Risikobeschränkungen

II.  Besondere Bestimmungen

1.  Medizinstudenten / Medizinstudenten im Praktischen Jahr (MPJ) / Studenten 
der Zahnmedizin vor der Approbation als Zahnarzt

2.   Versicherung der dienstlichen und gelegentlichen außerdienstlichen 
Tätigkeit angestellter Assistenzärzte in der Weiterbildung zum Facharzt / 
Assistenzzahnärzte in der Vorbereitung zur kassenzahnärztlichen Zulassung.

B. Umwelthaftpflicht-Basisversicherung

1. Gegenstand der Versicherung

2. Risikobegrenzung

3. Versicherungsfall

4. Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles

5. Nicht versicherte Tatbestände

6. Deckungssummen/Maximierung/Serienschadenklausel/Selbstbehalt

7. Nachhaftung

8. Versicherungsfälle im Ausland

9. Zu Teil B insgesamt

C. Gemeinsames zu A und B 

D. Deckungssummen

A.  Berufs-Haftpflichtversicherung

I.  Allgemeine Bestimmungen

1. Versicherungsschutz

 Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Haftpflichtversicherung (AHB) und der folgenden Bestimmungen die gesetz-
liche Haftpflicht aus den im Antrag angegebenen Eigenschaften, Rechtsver-
hältnissen oder Tätigkeiten.

1.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 
Behandlungen und aus Besitz und Verwendung von Apparaten, soweit 
Behandlungen und Apparate in der Heilkunde anerkannt sind (siehe jedoch 
Ziffer 4).

 Nicht versichert wird die Haftpflicht wegen Personenschäden durch im Geltungs-
bereich des AMG an Verbraucher abgegebene Arzneimittel, für die der Versiche-
rungsnehmer in der Eigenschaft als pharmazeutischer Unternehmer im Sinne 
des § 4 Abs. 18 AMG nach § 94 AMG eine Deckungsvorsorge zu treffen hat.

 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Personenschäden aus der Teilnahme 
an einer klinischen Prüfung, und zwar unabhängig davon, ob die klinische 
Prüfung im In- oder Ausland einer Versicherungspflicht unterliegt.

1.2 Die vereinbarten Deckungssummen gelten auch für die Vorsorgeversicherung 
gemäß Ziffer 4 der AHB. Auf die Ziffern 5 und 6 der AHB wird hingewiesen.

1.3  Abweichend von Ziffer 7.5 (1) AHB gelten Ansprüche von Angehörigen des 
Versicherungsnehmers aus fehlerhafter ärztlicher Behandlung mitversichert.

2. Selbstbeteiligung

 Eine Selbstbeteiligung kommt nur zur Anwendung, wenn sie im Versiche-
rungsschein oder ersatzweise ausgehändigter Versicherungsbestätigung ver-
merkt ist.

 Schadenersatzansprüche bis zur Höhe der Selbstbeteiligung des Versiche-
rungsnehmers sind nicht Gegenstand der Versicherung. Der Versicherer 
befasst sich in diesen Fällen – abweichend von Ziffer 5.1 AHB – auch nicht mit 
der Prüfung der Haftpflichtfrage und der Abwehr unberechtigter Ansprüche.

3. Vermögensschäden

3.1. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im 
Sinne der Ziffer 2 AHB aus Schadenereignissen, die während der Wirksam-
keit der Versicherung eingetreten sind. Eingeschlossen sind Schäden aus der 
Verletzung von Datenschutzgesetzen durch Missbrauch personenbezogener 
Daten.

3.2.  Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus

3.2.1  Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versicherungs-, Grund-
stücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zah-
lungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue und 
Unterschlagung;

3.2.2  Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen sowie 
Ansprüche von Krankenkassen, kassenärztlichen bzw. kassenzahnärzt-
lichen Vereinigungen, Patienten u. dgl., die daraus hergeleitet werden, dass 
die erbrachten oder verordneten Leistungen - einschließlich der Verschrei-
bung von Medikamenten - für die Erzielung des Heilerfolges nicht notwen-
dig oder unwirtschaftlich waren oder aus sonstigen Gründen nicht hätten 
erbracht oder verordnet werden dürfen;

3.2.3  vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, 
von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger 
vorsätzlicher Pflichtverletzung;

3.2.4  Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren, Wertsa-
chen und Prothesen;

3.2.5  Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder 
für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen oder 
geleistete Arbeiten entstehen;

3.2.6  Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Geräusche, Gerüche, Erschütte-
rungen);

3.2.7  planender, bau- oder Montage leitender oder prüfender Tätigkeit. Versi-
chert sind dagegen Vermögensschäden aus gutachtlicher und beratender 
Tätigkeit im Zusammenhang mit der ärztlichen Tätigkeit. Auf die Aus-
schlussbestimmung gemäß Ziffer 3.2.5 wird sich der Versicherer insoweit 
nicht berufen;

Soweit vereinbart, gilt:
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3.2.8  Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Rationalisierung und 
Automatisierung, Auskunftserteilung, Übersetzung, Reisevermittlung und 
Reiseveranstaltung;

3.2.9  Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene 
Unternehmen;

3.2.10  der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie 
des Kartell- oder Wettbewerbsrechts.

4. Strahlenschäden

4.1  Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.10 (b) AHB und Ziffer 7.12 AHB 
– die gesetzliche Haftpflicht aus

4.1.1  Umgangs- und Behandlungsrisiko wegen Schäden aus Besitz oder Verwen-
dung und wegen Schäden, die ein Patient erleidet aus Untersuchung und 
Behandlung mit

–  Röntgeneinrichtungen zu Untersuchungs- und/oder Heilzwecken sowie 
Störstrahlern; 

– deckungsvorsorgefreien radioaktiven Stoffen und Beschleunigern.

4.1.2 Behandlungsrisiko wegen Schäden, die ein Patient erleidet aus Untersuchung 
oder Behandlung mit deckungsvorsorgepflichtigen radioaktiven Stoffen und 
Beschleunigern. 

 Kein Versicherungsschutz besteht, wenn diese radioaktiven Stoffe oder 
Beschleuniger oder die notwendigen Messgeräte nicht dem jeweiligen Stand 
von Wissenschaft und Technik entsprochen haben. Das Gleiche gilt, wenn 
der Schaden darauf zurückzuführen ist, dass die Stoffe, Beschleuniger und 
Messgeräte nicht oder nicht ausreichend gewartet worden sind.

4.2  Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch Umwelteinwirkung 
umfasst, besteht kein Versicherungsschutz über die Umwelthaftpflicht-Basis-
versicherung.

4.3  Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche

4.3.1  wegen Schäden aus Besitz und Verwendung von Apparaten und aus 
Behandlungen, soweit die Apparate und Behandlungen nicht in der Heil-
kunde anerkannt sind;

4.3.2  wegen Schäden bei der Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender 
Strahlung am Menschen im Rahmen der medizinischen Forschung, 

–  soweit eine Deckungsvorsorgepflicht nach der Strahlenschutzverordnung 
oder der Röntgenverordnung oder vergleichbaren ausländischen Bestim-
mungen besteht, oder

–  soweit zwar keine Deckungsvorsorgepflicht nach der Strahlenschutz-
verordnung oder der Röntgenverordnung oder vergleichbaren auslän-
dischen Bestimmungen besteht, diese Anwendungen aber nicht in der 
Heilkunde anerkannt sind.

  Medizinische Forschung im Sinne dieser Bedingungen ist die Anwendung 
radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung am Menschen, soweit sie 
der Fortentwicklung der Heilkunde oder der medizinischen Wissenschaft 
und nicht in erster Linie der Untersuchung oder Behandlung des einzelnen 
Patienten dient;

4.3.3  wegen Schäden infolge der Veränderung des Erbgutes (Genom), die ab der 
zweiten Generation eintreten;

4.3.4 wegen Personenschäden solcher Personen, die - gleichgültig für wen oder 
in wessen Interesse - aus beruflichem oder wissenschaftlichem Anlass im 
Betrieb des Versicherungsnehmers eine Tätigkeit ausüben und hierbei die 
von energiereichen ionisierenden Strahlen ausgehenden Gefahren in Kauf 
zu nehmen haben.

4.4  Der Versicherungsnehmer und die mitversicherten Personen sind verpflich-
tet, Gesetze, Verordnungen, behördliche Verfügungen und Anordnungen, die 
dem Schutz Dritter vor Strahlenschäden dienen, einzuhalten.

 Der Versicherer ist denjenigen versicherten Personen gegenüber von der 
Verpflichtung zur Leistung frei, die den Schaden durch bewusstes Zuwider-
handeln gegen diese Obliegenheit verursacht haben. Darüber hinaus besteht 
Leistungsfreiheit gegenüber dem Versicherungsnehmer oder solchen mitver-
sicherten Personen, die er mit der Leitung oder Beaufsichtigung des Umgangs 
mit den in Ziffer 4.1 genannten Apparaten oder Stoffen beauftragt hat, wenn 
sie den Schaden durch die Duldung eines bewussten Zuwiderhandelns gegen 
diese Obliegenheit verursacht haben.

5.  Erweiterter Strafrechtsschutz 

 – Kosten des Strafverfahrens –

5.1   Ziffer 5.3 AHB erhält folgende Fassung:

 „Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, das einen 
unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge 
haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer 
von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer 
die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten 
höheren Kosten des Verteidigers.”

5.2   Anstelle von den Ziffern 6.5 und 6.6 AHB gilt:

 „Die Aufwendungen des Versicherers nach vorstehender Ziffer 1 werden 
nicht als Leistungen auf die Deckungssumme angerechnet.”

5.3  Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleiben Geldbußen, Geldstrafen 
und Strafvollstreckungskosten.

6. Auslandsdeckung

6.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – die gesetzliche Haft-
pflicht aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen, sofern diese auf

a)  die Ausübung der beruflichen Tätigkeit im Inland oder Geschäftsreisen 
oder die Teilnahme an Kongressen, Ausstellungen und Messen im Ausland 
zurückzuführen sind,

b) Erste-Hilfe-Leistungen bei Unglücksfällen im Ausland zurückzuführen sind.

c)  Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für einen vor über ge hen den 
weltweiten Auslandsaufenthalt zum Zwecke einer beruflichen Aus- und 
Weiterbildung für die Dauer von bis zu 24 Monaten. Diese zeitliche Ein-
schränkung gilt nicht in Bezug auf Auslandseinsätze von Berufssoldaten.

d)  Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für einen vor über ge hen den 
Auslandsaufenthalt zu humanitären ärztlichen Einsätzen in Ent wick lungs-
hilfe-Ländern/Katastrophengebieten aus Anlass der Berufs aus  übung für 
eine Dauer von bis zu 365 Tagen pro Jahr. Der Versiche rungs schutz gilt 
subsidiär zu einer Deckung über die entsprechende Organisation.

6.2 Bei Schadenereignissen im Ausland sowie bei mitversicherten Ansprüchen, 
die im Ausland geltend gemacht werden, werden – abweichend von Ziffer 
6.5 AHB – die Aufwendungen des Versicherers für Kosten als Leistungen auf 
die Deckungssumme angerechnet.

 Kosten sind:

 Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; Aufwendungen 
zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des 
Versicherungsfalles sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die 
dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten 
auf Weisung des Versicherers entstanden sind. 

6.3  Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche auf Entschädi-
gung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages.

6.4  Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Die Verpflichtung des Versi-
cherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem 
inländischen Geldinstitut angewiesen ist.

7. Eingebrachte Sachen

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Entwendung und Abhanden-
kommen der von Patienten, deren Begleitern und Besuchern eingebrachten 
Sachen.

 Nicht versichert sind Geld, Wertpapiere, Urkunden, Schmucksachen und 
Pelze; bei öffentlichen und privaten Krankenanstalten sind die vorbezeich-
neten Gegenstände jedoch versichert, wenn sie der Anstaltsverwaltung zur 
Aufbewahrung übergeben sind.

 Vom Versicherungsschutz ausgenommen bleibt die Haftpflicht wegen Ent-
wendung und Abhandenkommen von Kraftfahrzeugen und deren Zubehör.

8. Mietsachschäden

 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.6 AHB und 7.10 (b) AHB – 
Mietsachschäden und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden in 
folgendem Umfang:

8.1 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von 
anlässlich Geschäftsreisen gemieteten, gepachteten oder geliehenen Räumen 
in Gebäuden einschließlich deren Ausstattung.
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8.2  Ausgeschlossen bleiben Ansprüche

–  von Gesellschaftern des Versicherungsnehmers;

–  von gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers und solchen Per-
sonen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebes 
oder eines Teiles desselben angestellt hat;

–  von Angehörigen (siehe Ziffer 7.5 (1) AHB) der vorgenannten Personen, 
wenn sie mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben;

–  von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen Gesell-
schaftern durch Kapital mehrheitlich verbunden sind oder unter einer ein-
heitlichen unternehmerischen Leitung stehen.

– wegen Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung

–  wegen Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbe-
reitungsanlagen

–  wegen Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen 
besonders versichern kann.

8.3  Nicht versichert sind die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen 
der Feuerversicherer bei übergreifenden Schadenereignissen fallenden Rück-
griffsansprüche.

8.4  Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer einen Selbstbehalt zu 
tragen (Höhe 150 Euro).

9.  Schlüsselschäden

 Eingeschlossen ist − in Ergänzung von Ziff. 2 AHB und abweichend von Ziff. 
7.6 AHB − die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von frem-
den Schlüsseln (auch General-Hauptschlüssel für eine zentrale Schließan-
lage) sowie Code-Zugangskarten, die sich rechtmäßig im Gewahrsam des 
Ver sicherten sowie der versicherten Personen befunden haben.

 Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflichtansprüche 
wegen Kosten für die notwendige Auswechslung von Schlössern und Schließ-
an lagen sowie für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Not schloss) und 
eines Objektschutzes von bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeit punkt, an 
welchem der Verlust des Schlüssels festgestellt wurde.

 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folgeschäden eines Schlüs-
selverlustes (z. B. wegen Einbruchs).

 Ausgeschlossen bleibt die Haftung aus dem Verlust von Tresor- und Möbel-
schlüsseln sowie sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen.

 Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer einen Selbstbehalt zu 
tragen (Höhe 150 Euro).

10.  Tätigkeits-/Bearbeitungsschäden

 Der Versicherungsschutz erstreckt sich abweichend von Ziff. 7.7 AHB auch auf 
Schäden an fremden Sachen, die durch die berufliche Tätigkeit des Versiche-
rungsnehmers und/oder der versicherten Personen an oder mit diesen Sachen 
entstanden sind (siehe jedoch die Ausschlussbestimmungen gem. Ziff. 8.2.).

 Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer einen Selbstbehalt zu 
tragen (Höhe 150 Euro).

 Die Ausschlussbestimmungen der Ziff. 1.2 (1) AHB (Erfüllungsansprüche) und 
der Ziff. 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder 
Sachen) bleiben bestehen.

11.  Ausschlüsse und Risikobeschränkungen

11.1  Kein Versicherungsschutz besteht für rein verwaltende oder forschende Tätig-
keiten.

11.2  Kosmetisch indizierte Behandlungen und Eingriffe:

 Für rein kosmetisch indizierte Behandlungen und Eingriffe, die aus ästhetischen 
Gründen zur Beseitigung von Schönheitsfehlern vorgenommen werden und 
nicht der Verbesserung von körperlichen Funktionen dienen, besteht kein Ver-
sicherungsschutz. Ausgenommen hiervon sind Behandlungen und Eingriffe, 
die im Rahmen der Aus- und Weiterbildung vorgenommen werden.

11.3.  Nachhaftung/Beendigung der ärztlichen Tätigkeit

 Bei vollständiger Beendigung der versicherten ärztlichen Tätigkeit oder bei 
Tod des Versicherungsnehmers gewähren wir zeitlich unbefristet Versiche-
rungsschutz für Schadenereignisse, die nach Risikowegfall eintreten, aber 
durch die betriebliche/berufliche Tätigkeit vor diesem Zeitpunkt verursacht 

wurden. Voraussetzung ist, dass der Versicherungsnehmer vor der Aufgabe 
der Tätigkeit bei HDI berufshaftpflichtversichert war. Für den Umfang der 
Nachhaftungsversicherung gelten die bis zur Aufgabe der Tätigkeit bestehen-
den Bedingungen und Deckungssummen des bei HDI bestehenden Vertrages.

II.  Besondere Bestimmungen

1.  Medizinstudenten / Medizinstudenten im Praktischen Jahr (MPJ) / Studenten 
der Zahnmedizin vor der Approbation als Zahnarzt

1.1  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der 
Tätigkeit im Rahmen seines Ausbildungsverhältnisses, soweit hierfür weder 
eine anderweitige Deckung noch Freistellungspflicht besteht. Dies gilt sowohl 
für den vorklinischen als auch den klinischen Teil des Studiums.

1.2  In Ergänzung zu Ziff. 5.1 AHB umfasst die Leistungspflicht des Versicherers 
auch die Prüfung der Frage, ob zugunsten des Versicherungsnehmers ein 
arbeitsrechtlicher Freistellungsanspruch besteht und dessen Durchsetzung. 
Bei Berufssoldaten gelten insoweit Regressansprüche nach § 24 Soldaten-
gesetz mitversichert. Kein Versicherungsschutz besteht für Risiken, die in den 
Zuständigkeits- und Aufgabenbereich des Kommunalen Schadenausgleichs 
(KSA) oder anderer öffentlich-rechtlicher Träger fallen.

 Der Versicherer ist unwiderruflich ermächtigt, den Anspruch im eigenen 
Namen geltend zu machen. Der Freistellungsanspruch geht auf den Ver siche-
rer über, sobald er sich in einen Zahlungsanspruch umgewandelt hat. § 86 
VVG findet entsprechende Anwendung.

1.3  Nicht versichert ist die ärztliche Tätigkeit außerhalb des Ausbildungsverhält-
nisses.

1.4  Weltweite Erste-Hilfe-Leistungen in Unglücksfällen gelten im Rahmen der 
Privathaftpflichtbedingungen mitversichert.

2. Versicherung der dienstlichen und gelegentlichen außerdienstlichen Tätigkeit 
angestellter Assistenzärzte in der Weiterbildung zum Facharzt/ Assistenz-
zahnärzte in der Vorbereitung zur Erlangung der kassenzahnärztlichen Zulas-
sung

2.1  Die Versicherung der dienstlichen Tätigkeit erstreckt sich auf die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus ärztlicher Tätigkeit als angestellter 
oder beamteter Arzt in einer Krankenanstalt, im Medizinischen Versorgungs-
zentrum (MVZ), bei einem Arzt in freier Praxis und bei Behörden. 

2.2  In Ergänzung zu Ziff. 5.1 AHB umfasst die Leistungspflicht des Versicherers 
auch die Prüfung der Frage, ob zugunsten des Versicherungsnehmers ein 
arbeitsrechtlicher Freistellungsanspruch besteht und dessen Durchsetzung. 
Bei Berufssoldaten gelten insoweit Regressansprüche nach § 24 Soldaten-
gesetz mitversichert. Kein Versicherungsschutz besteht für Risiken, die in den 
Zuständigkeits- und Aufgabenbereich des Kommunalen Schadenausgleichs 
(KSA) oder anderer öffentlich-rechtlicher Träger fallen. 

 Der Versicherer ist unwiderruflich ermächtigt, den Anspruch im eigenen 
Namen geltend zu machen. Der Freistellungsanspruch geht auf den Ver siche-
rer über, sobald er sich in einen Zahlungsanspruch umgewandelt hat. § 86 
VVG findet entsprechende Anwendung.

2.3  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht für folgende gelegentliche außer-
dienstliche Tätigkeiten

– Erste-Hilfe-Leistungen in Unglücksfällen

– Behandlungen in Notfällen

– Freundschaftsdienste im Verwandten- und Bekanntenkreis

– gelegentliche Blutentnahmen und Impfungen

– Leichenschauen

– Betreuung von koronaren Sportgruppen

– gelegentliche Gutachtertätigkeit (bis zu vier Gutachten pro Monat)

– gelegentliche Not- und Sonntagsdienste (bis zu vier Dienste im Monat)

– gelegentliche Notarztdienste (bis zu vier Dienste im Monat)

–  gelegentliche Einsätze bei Sport-, Musik- und Kulturveranstaltungen (bis 
zu vier Einsätze im Monat). Dies umfasst jedoch nicht die Betreuung von 
Profisportlern, Erstliga- und Nationalmannschaften sowie exklusive Be treu-
ungs ver hält nisse.

–  eine gelegentliche konservative Schiffarzttätigkeit bis zu 21 Tage pro Jahr 
(inklusive Unterbrechungen), sofern das Schiff unter einer euro päischen 
Flagge fährt. Ausgenommen sind Ansprüche aus Schaden er eig nissen in 
den USA, US-Territorien und Kanada sowie Ansprüche, die vor Gerichten in 
den USA, US-Territorien und Kanada geltend gemacht werden.
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–  gelegentliche Rückholdienste aus dem In- und Ausland (inklusive Unter-
brechungen) und die weltweite Flugbegleitung stabiler Patienten. Ausge-
nommen sind Ansprüche aus Schaden ereignis sen in den USA, US-Territorien 
und Kanada sowie Ansprüche, die vor Gerichten in den USA, US-Territorien 
und Kanada geltend gemacht werden (bis zu vier Flüge im Monat)

–  gelegentliche ambulante Praxisvertretungen (bis zu sechs Wochen im Jahr), 
ohne die Vornahme von Operationen/endoskopischen Eingriffen 

2.4  Risikobegrenzung:

 Versicherungsschutz gemäß Ziffer A. II. 2. endet spätestens 12 Monate nach 
Erlangung der Approbation oder Abbruch des Studiums. Nach Ablauf dieser 
Frist erlischt der Vertrag automatisch – unabhängig von der vereinbarten 
Laufzeit des Gesamtvertrages.

B. Umwelthaftpflicht-Basisversicherung

1. Gegenstand der Versicherung

1.1 Versichert ist – abweichend von Ziffer 7.10 AHB – im Rahmen und Umfang 
des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versi-
cherungsnehmers wegen Personen- und Sachschäden durch Umwelteinwir-
kung, wenn diese Umwelteinwirkung nicht von Anlagen oder Tätigkeiten 
ausgeht oder ausgegangen ist, die unter Ziffer 2 fallen.

 Mitversichert sind gemäß Ziffer 2 AHB Vermögensschäden aus der Verlet-
zung von Aneignungsrechten, des Rechts am eingerichteten und ausgeübten 
Gewerbebetrieb, wasserrechtlichen Benutzungsrechten oder -befugnissen. 
Sie werden wie Sachschäden behandelt.

1.2  Eingeschlossen sind im Umfang der Deckung gemäß Ziffer 1.1 gesetzliche 
Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden, welche entstehen durch allmäh-
liche Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen, Feuchtigkeit, von Nie-
derschlägen (Rauch, Ruß, Staub u. dgl.).

1.3  Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte Stoffe bei ihrer 
Verwendung im räumlichen und gegenständlichen Zusammenhang mit ver-
sicherten Anlagen in Boden, Luft oder Wasser (einschl. Gewässer) gelangen, 
ohne in diese eingebracht oder eingeleitet zu sein.

1.4  Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf die Haftpflicht wegen Schäden 
eines Dritten, die dadurch entstehen, dass Stoffe in Abwässer und mit diesen 
in Gewässer gelangen.

2. Risikobegrenzung 

 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Umwelteinwirkungen aus

2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässerschädliche 
Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder 
wegzuleiten (WHG-Anlagen).

2.2  Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum Umwelthaftungs-
gesetz (UmweltHG-Anlagen).

2.3  Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz dienenden 
Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen (son-
stige deklarierungspflichtige Anlagen).

2.4  Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder dem Einbringen oder Ein-
leiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken auf ein Gewässer derart, 
dass die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Was-
sers verändert wird, durch den Versicherungsnehmer (Abwasseranlagen- und 
Einwirkungsrisiko).

 Mitversichert ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers

–  als Inhaber von Abwasseranlagen für häusliche Abwässer (Sanitär- und 
Regenabwässer), die im Gebäude selbst anfallen (also keine industriellen 
und gewerblichen Abwässer), und von betrieblichen Öl-, Fett-, Benzin- bzw. 
Leichtflüssigkeitsabscheidern;

– als Inhaber einer Amalgamabscheideranlage;

–  aus dem Einleiten von Abwässern aus diesen Anlagen in ein Gewässer, 
auch wenn die Kanalisation zwischengeschaltet ist.

 Der Ausschluss von Schäden durch Abwässer gemäß Ziffer 7.14 AHB findet 
keine Anwendung.

2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum Umwelthaftungs-
gesetz (UmweltHG-Anlagen/ Pflichtversicherung).

2.6 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung und 
Wartung von Anlagen gemäß Ziffern 2.1 – 2.5 oder Teilen, die ersichtlich für 
Anlagen gemäß Ziffern 2.1 – 2.5 bestimmt sind.

3. Versicherungsfall

 Versicherungsfall ist – abweichend von Ziffer 1.1 AHB – die nachprüfbare 
erste Feststellung des Personenschadens (Tod, Verletzung oder Gesundheits-
schädigung von Menschen), Sachschadens (Beschädigung oder Vernichtung 
von Sachen) oder eines gemäß Ziffer 1.1 mitversicherten Vermögensschadens 
durch den Geschädigten, einen sonstigen Dritten oder den Versicherungsneh-
mer. Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit der Versicherung 
eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt 
bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder die Möglichkeit zur Erhe-
bung von Haftpflichtansprüchen erkennbar waren.

4. Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles

4.1  Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist,

– nach einer Störung des Betriebes oder

– auf Grund behördlicher Anordnung

 Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnahmen zur Abwendung 
oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Personen-, Sach- 
oder gemäß Ziffer 1.1 mitversicherten Vermögensschadens. Die Feststellung 
der Störung des Betriebes oder die behördliche Anordnung müssen in die 
Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt 
ist.

4.2  Aufwendungen auf Grund behördlicher Anordnungen im Sinne der Ziffer 4.1 
werden unter den dort genannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsa-
che übernommen, dass die Maßnahmen durch den Versicherungsnehmer 
oder im Wege der Ersatzvornahme durch die Behörde ausgeführt werden.

4.3  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,

4.3.1  dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Betriebes 
oder eine behördliche Anordnung unverzüglich anzuzeigen und alles zu 
tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Umfang zu begrenzen, 
der notwendig und objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu verhindern 
oder den Schadenumfang zu mindern und auf Verlangen des Versicherers 
fristgemäß Widerspruch gegen behördliche Anordnungen einzulegen 

  oder

4.3.2  sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen.

4.4  Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 4.3 genannten Obliegen-
heiten vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen des für Aufwendungen gem. 
Ziffer 4 vereinbarten Gesamtbetrages nur die notwendigen und objektiv 
geeigneten Aufwendungen ersetzt.

 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 4.3 genannten Oblie-
genheiten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, etwaige über 
die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehende 
Aufwendungen in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nicht-
vorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

 Abweichend von Abs. 1 und 2 bleibt der Versicherer zum 

 Ersatz etwaiger über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwen-
dungen hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verletzung 
der Obliegenheit nicht für den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers 
ursächlich ist.

4.5  Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen einen Selbstbehalt in 
Höhe von 300 Euro je Versicherungsfall zu tragen.

 Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen zu einem Schaden, so werden 
die vom Versicherer ersetzten Aufwendungen auf die für den Versicherungs-
fall maßgebende Deckungssumme angerechnet, es sei denn, dass der Ersatz 
dieser Aufwendungen im Rahmen der Jahreshöchstersatzleistung eines frü-
heren Versicherungsjahres die Ersatzleistung für Versicherungsfälle tatsäch-
lich gemindert hat.

4.6  Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen - auch soweit sie sich 
mit Aufwendungen im Sinne der Ziffer 4.1 decken - zur Erhaltung, Reparatur, 
Erneuerung, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von Betriebseinrich-
tungen, Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, gepachtete, geleaste u. 
dgl.) des Versicherungsnehmers; auch für solche, die früher im Eigentum oder 
Besitz des Versicherungsnehmers standen.
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 Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwendung oder Minde-
rung eines sonst unvermeidbar eintretenden Personen-, Sach- oder gemäß 
Ziffer 1.1 mitversicherten Vermögensschadens, falls Betriebseinrichtungen, 
Grundstücke oder Sachen des Versicherungsnehmers, die von einer Umwelt-
einwirkung nicht betroffen sind, beeinträchtigt werden müssen. Eintretende 
Wertverbesserungen sind abzuziehen.

5. Nicht versicherte Tatbestände

 Nicht versichert sind

5.1  Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder entstanden sind, 
dass beim Umgang mit Wasser gefährdenden Stoffen diese Stoffe verschüttet 
werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch ähnliche 
Vorgänge in den Boden oder ein Gewässer gelangen. Das gilt nicht, soweit 
solche Vorgänge auf einer Störung des Betriebes beruhen.

5.2  Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, not-
wendige oder in Kauf genommene Umwelteinwirkungen entstehen.

 Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nachweis erbringt, dass 
er nach dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der schadenursächlichen 
Umwelteinwirkungen unter den Gegebenheiten des Einzelfalles die Möglich-
keiten derartiger Schäden nicht erkennen musste.

5.3  Ansprüche wegen bei Vertragsbeginn bereits eingetretener Schäden.

5.4  Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maßgabe früherer Versicherungsver-
träge Versicherungsschutz besteht oder hätte beantragt werden können.

5.5  Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus ergeben, dass der Versicherungs-
nehmer nach Beginn des Versicherungsverhältnisses Grundstücke erwirbt 
oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits von einer Umweltein-
wirkung betroffen waren.

5.6  Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen 
oder Einrichtungen zur Endablagerung von Abfällen.

5.7  Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte 
oder gelieferte Erzeugnisse, durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach 
Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen (Pro-
dukthaftpflicht).

5.8  Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte 
oder gelieferte Abfälle nach Auslieferung entstehen.

5.9  Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitver-
sicherten), die den Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von 
Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten 
behörd lichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz 
dienen, abweichen.

5.10  Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi-
cherten), die den Schaden dadurch verursachen, dass sie es bewusst unter-
lassen, die vom Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Technik 
einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen für Anwendung, 
regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu befolgen oder not-
wendige Reparaturen bewusst nicht ausführen.

5.11  Ansprüche wegen Schäden infolge der Veränderung des Erbgutes (Genom), 
die ab der zweiten Generation eintreten.

5.12  Ansprüche

–  wegen Bergschäden (im Sinne des § 114 BBerG), soweit es sich um die 
Beschädigung von Grundstücken, deren Bestandteilen und Zubehör handelt;

–  wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des § 114 BBerG) durch 
schlagende Wetter, Wasser- und Kohlensäure-einbrüche sowie Kohlen-
staubexplosionen.

5.13  Ansprüche wegen Schäden infolge der Veränderung der Lagerstätte des 
Grundwassers oder seines Fließverhaltens.

6. Deckungssummen/Maximierung/ Serienschadenklausel/ Selbstbehalt

6.1  Die Deckungssumme steht im Rahmen der Deckungssumme des Berufs-
Haftpflichtvertrages zur Verfügung (siehe Abschnitt D).

6.2 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die angegebene 
Deckungssumme die Höchstgrenze bei jedem Versicherungsfall. Dies gilt 
auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungs-
pflichtige Personen erstreckt.

 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versiche-
rungsfälle

– durch dieselbe Umwelteinwirkung,

–  durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursache oder unmittelbar 
auf den gleichen Ursachen beruhenden Umwelteinwirkungen, wenn 
zwischen gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher und 
zeitlicher, Zusammenhang besteht, gelten unabhängig von ihrem tat-
sächlichen Eintritt als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten 
dieser Versicherungsfälle als eingetreten gilt.

 Die Ziffern 5.1 und 5.3 AHB werden gestrichen.

6.3  Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von der Schadener-
satzleistung einen Selbstbehalt in Höhe von 300 Euro zu tragen.

7. Nachhaftung

7.1  Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder dauernden 
Wegfalls des versicherten Risikos oder durch Kündigung des Versicherers 
oder des Versicherungsnehmers, so besteht der Versicherungsschutz für 
solche Personen-, Sach- oder gemäß Ziffer 1.1 mitversicherte Vermögens-
schäden weiter, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten 
sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses 
noch nicht festgestellt waren, mit folgender Maßgabe:

–  Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von drei Jahren vom Zeitpunkt 
der Beendigung des Versicherungsverhältnisses an gerechnet.

–  Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im 
Rahmen des bei Beendigung des Versicherungsverhältnisses geltenden 
Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der 
Deckungssumme des Versicherungsjahres, in dem das Versicherungsver-
hältnis endet.

7.2 Ziffer 7.1 gilt für den Fall entsprechend, dass während der Laufzeit des Ver-
sicherungsverhältnisses ein versichertes Risiko teilweise wegfällt, mit der 
Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des versicherten Risikos abzu-
stellen ist.

8. Versicherungsfälle im Ausland

8.1 Eingeschlossen sind im Umfang von Ziffer 1 dieser Bedingungen – abwei-
chend von Ziffer 7.9 AHB – auch im Ausland eintretende Versicherungsfälle,

–  die auf eine Umwelteinwirkung im Inland oder eine Tätigkeit im Sinne 
der Ziffer 3 im Inland zurückzuführen sind. Dies gilt für Tätigkeiten im 
Sinne der Ziffer 3 nur, wenn die Anlagen oder Teile nicht ersichtlich für 
das Ausland bestimmt waren;

–  aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen 
und Messen.

8.2 Bei Versicherungsfällen in den USA und Kanada werden – abweichend von 
Ziffer 6.5 AHB – die Aufwendungen des Versicherers für Kosten als Leistun-
gen auf die Deckungssumme angerechnet.

 Kosten sind:

 Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; Aufwendungen 
zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des 
Versicherungsfalles sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die 
dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten 
auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche auf Entschädi-
gung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages.

8.3  Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Die Verpflichtung des Versi-
cherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem 
inländischen Geldinstitut angewiesen ist.

9. Zu Teil B insgesamt:

 Versicherungsschutz für weitere Schäden durch Umwelteinwirkung ist beson-
ders zu beantragen und wird durch besonderen Vertrag (= Umwelthaftpflicht-
Modell) gewährt.
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C. Gemeinsames zu A und B 

I.  Nicht versichert ist die Haftpflicht 

 (falls nicht ausdrücklich in Versicherung gegeben)

1.  aus Tätigkeiten, die weder dem versicherten Betrieb oder Beruf eigen noch 
sonst dem versicherten Risiko zuzurechnen sind;

2.  aus Überlassen von selbst fahrenden Arbeitsmaschinen und Abgabe von 
Kraftfahrzeugen an Betriebsfremde;

3.  aus Herstellung, Verarbeitung und Beförderung von Sprengstoffen oder 
aus ihrer Lagerung zu Großhandelszwecken sowie aus Veranstaltung oder 
Abbrennen von Feuerwerken;

4.  aus Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung von Personen oder 
Sachen;

5.  aus Beauftragung fremder Unternehmen;

6. aus bewusst gesetz-, vorschrifts- oder sonst pflichtwidrigem Umgang mit 
brennbaren oder explosiblen Stoffen;

7.  beim Baumfällen aus Beschädigung von Bauwerken, Telefon-, Telegrafen- 
und elektrischen Leitungen, Masten u. dgl. in einem Umkreis, dessen Radius 
der Höhe des zu fällenden     Baumes entspricht;

8.  wegen Schäden aus Besitz oder Inhaberschaft von Flughäfen, Landeplätzen 
und Segelfluggeländen;

9. als Betreiber einer gentechnischen Anlage oder einer 

 Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen im Sinne des Gen-
technikgesetzes (GenTG) wegen Schäden infolge von Eigenschaften eines 
Organismus, die auf gentechnischen Arbeiten beruhen;

10. aus der Beschädigung von Kommissionsware (vgl. Ziffer 7.8 AHB);

11. aus Halten oder Besitz, ferner aus Anlass von Inbetriebsetzen oder Lenken 
von Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen, gleichgültig durch wen, aus wel-
chem Anlass oder zu welchem Zweck das Inbetriebsetzen oder Lenken 
erfolgt;

12. wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine 
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraft-
fahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen;

13. wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine 
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Was-
serfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Was-
serfahrzeuges in Anspruch genommen werden.

 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungs-
nehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für 
alle anderen Versicherten.

 Eine Tätigkeit der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Personen an einem Kraft-
fahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im 
Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer 
des Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt 
wird;

14. wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine 
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft-
fahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft-
fahrzeuges in Anspruch genommen werden.

 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungs-
nehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für 
alle anderen Versicherten.

 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

–  der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luftfahr-
zeugen oder Teilen für Luftfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für den 
Bau von Luftfahrzeugen oder den Einbau in Luftfahrzeuge bestimmt waren,

–  Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, 
Beförderung) an Luftfahrzeugen oder Luftfahrzeugteilen, 

und zwar wegen Schäden an Luftfahrzeugen, der mit diesen beförderten 
Sachen, der Insassen sowie wegen sonstiger Schäden durch Luftfahrzeuge;

15. wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindse-
ligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik 
oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beru-
hen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elemen-
tare Naturkräfte ausgewirkt haben.

II. Non-Kumul-Klausel

Besteht für mehrere Versicherungsfälle, die auf derselben Ursache beruhen, für den 
Versicherungsnehmer Versicherungsschutz sowohl im Rahmen dieses Vertrages 
als auch im Rahmen anderer bei HDI Versicherungsunternehmen bestehender 
Haftpflichtversicherungen, so ist die Ersatzleistung des Versicherers aus diesen 
Versicherungen insgesamt auf die höchste der je Versicherungsfall in diesen Versi-
cherungen vereinbarten Deckungssummen begrenzt.

D. Deckungssummen 

Sofern nichts anderes vereinbart, gilt:

Die Deckungssumme für Personen-, Sach-, und Vermögensschäden beträgt pau-
schal 5.000.000 EUR.

Die Höchstleistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungs-
jahres beträgt das Dreifache der Deckungssumme.
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen  
für die Berufs-Haftpflichtversicherung von Assistenzärzten  
und Assistenzzahnärzten in Weiterbildung (BBR)
H 0051:04 4.17

A.  Berufs-Haftpflichtversicherung 

I.  Allgemeine Bestimmungen

1. Versicherungsschutz

2. Selbstbeteiligung

3. Vermögensschäden

4. Strahlenschäden

5. Erweiterter Strafrechtsschutz

6. Auslandsdeckung 

7. Eingebrachte Sachen

8. Mietsachschäden 

9. Schlüsselschäden

10. Tätigkeits-/Bearbeitungsschäden

11 Unterhaltsansprüche bei Humanmedizinern

12. Ausschlüsse und Risikobeschränkungen

II.  Besondere Bestimmungen

1.  Versicherung der dienstlichen und gelegentlichen außerdienstlichen Tätigkeit 
angestellter Assistenzärzte in der Weiterbildung zum Facharzt/ Assistenz-
zahnärzte in der Vorbereitung zur kassenzahnärztlichen Zulassung.

B. Umwelthaftpflicht-Basisversicherung

1. Gegenstand der Versicherung

2. Risikobegrenzung

3. Versicherungsfall

4. Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles

5. Nicht versicherte Tatbestände

6. Deckungssummen/Maximierung/Serienschadenklausel/Selbstbehalt

7. Nachhaftung

8. Versicherungsfälle im Ausland

9. Zu Teil B insgesamt

C. Gemeinsames zu A und B 

D. Deckungssummen

A.  Berufs-Haftpflichtversicherung

I.  Allgemeine Bestimmungen

1. Versicherungsschutz

 Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Haftpflichtversicherung (AHB) und der folgenden Bestimmungen die gesetz-
liche Haftpflicht aus den im Antrag angegebenen Eigenschaften, Rechtsver-
hältnissen oder Tätigkeiten.

1.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 
Behandlungen und aus Besitz und Verwendung von Apparaten, soweit 
Behandlungen und Apparate in der Heilkunde anerkannt sind (siehe jedoch 
Ziffer 4).

 Nicht versichert wird die Haftpflicht wegen Personenschäden durch im Geltungs-
bereich des AMG an Verbraucher abgegebene Arzneimittel, für die der Versiche-
rungsnehmer in der Eigenschaft als pharmazeutischer Unternehmer im Sinne 
des § 4 Abs. 18 AMG nach § 94 AMG eine Deckungsvorsorge zu treffen hat.

 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Personenschäden aus der Teilnahme 
an einer klinischen Prüfung, und zwar unabhängig davon, ob die klinische 
Prüfung im In- oder Ausland einer Versicherungspflicht unterliegt.

1.2 Die vereinbarten Deckungssummen gelten auch für die Vorsorgeversicherung 
gemäß Ziffer 4 der AHB. Auf die Ziffern 5 und 6 der AHB wird hingewiesen.

1.3  Abweichend von Ziffer 7.5 (1) AHB gelten Ansprüche von Angehörigen des 
Versicherungsnehmers aus fehlerhafter ärztlicher Behandlung mitversichert.

2. Selbstbeteiligung

 Eine Selbstbeteiligung kommt nur zur Anwendung, wenn sie im Versicherungs-
schein oder ersatzweise ausgehändigter Versicherungsbestätigung vermerkt ist.

 Schadenersatzansprüche bis zur Höhe der Selbstbeteiligung des Versiche-
rungsnehmers sind nicht Gegenstand der Versicherung. Der Versicherer 
befasst sich in diesen Fällen – abweichend von Ziffer 5. 1 AHB – auch nicht mit 
der Prüfung der Haftpflichtfrage und der Abwehr unberechtigter Ansprüche.

3. Vermögensschäden

3.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im 
Sinne der Ziffer 2 AHB aus Schadenereignissen, die während der Wirksam-
keit der Versicherung eingetreten sind. Eingeschlossen sind Schäden aus der 
Verletzung von Datenschutzgesetzen durch Missbrauch personenbezogener 
Daten.

3.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus

3.2.1  Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versicherungs-, Grund-
stücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zah-
lungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue und 
Unterschlagung;

3.2.2  Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen sowie 
Ansprüche von Krankenkassen, kassenärztlichen bzw. kassenzahnärzt-
lichen Vereinigungen, Patienten u. dgl., die daraus hergeleitet werden, dass 
die erbrachten oder verordneten Leistungen - einschließlich der Verschrei-
bung von Medikamenten - für die Erzielung des Heilerfolges nicht notwen-
dig oder unwirtschaftlich waren oder aus sonstigen Gründen nicht hätten 
erbracht oder verordnet werden dürfen;

3.2.3  vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, 
von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger 
vorsätzlicher Pflichtverletzung;

3.2.4  Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren, Wertsa-
chen und Prothesen;

3.2.5  Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder 
für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen oder 
geleistete Arbeiten entstehen;

3.2.6  Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Geräusche, Gerüche, Erschütte-
rungen);

3.2.7  planender, bau- oder Montage leitender oder prüfender Tätigkeit. Versi-
chert sind dagegen Vermögensschäden aus gutachtlicher und beratender 
Tätigkeit im Zusammenhang mit der ärztlichen Tätigkeit. Auf die Aus-
schlussbestimmung gemäß Ziffer 3.2.5 wird sich der Versicherer insoweit 
nicht berufen;

Soweit vereinbart, gilt:
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3.2.8  Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Rationalisierung 
und Automatisierung, Auskunftserteilung, Übersetzung, Reisevermittlung 
und Reiseveranstaltung;

3.2.9  Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene 
Unternehmen;

3.2.10  der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie 
des Kartell- oder Wettbewerbsrechts.

4. Strahlenschäden

4.1  Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.10 (b) AHB und Ziffer 7.12 AHB 
– die gesetzliche Haftpflicht aus

4.1.1  Umgangs- und Behandlungsrisiko wegen Schäden aus Besitz oder Verwen-
dung und wegen Schäden, die ein Patient erleidet aus Untersuchung und 
Behandlung mit

–  Röntgeneinrichtungen zu Untersuchungs- und/oder Heilzwecken sowie 
Störstrahlern;

– deckungsvorsorgefreien radioaktiven Stoffen und Beschleunigern.

4.1.2  Behandlungsrisiko

wegen Schäden, die ein Patient erleidet aus Untersuchung oder Behand-
lung mit deckungsvorsorgepflichtigen radioaktiven Stoffen und Beschleu-
nigern.

Kein Versicherungsschutz besteht, wenn diese radioaktiven Stoffe oder 
Beschleuniger oder die notwendigen Messgeräte nicht dem jeweiligen 
Stand von Wissenschaft und Technik entsprochen haben. Das Gleiche gilt, 
wenn der Schaden darauf zurückzuführen ist, dass die Stoffe, Beschleuniger 
und Messgeräte nicht oder nicht ausreichend gewartet worden sind.

4.2  Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch Umwelteinwirkung 
umfasst, besteht kein Versicherungsschutz über die Umwelthaftpflicht-Basis-
versicherung.

4.3  Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche

4.3.1  wegen Schäden aus Besitz und Verwendung von Apparaten und aus 
Behandlungen, soweit die Apparate und Behandlungen nicht in der Heil-
kunde anerkannt sind;

4.3.2  wegen Schäden bei der Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender 
Strahlung am Menschen im Rahmen der medizinischen Forschung,

–  soweit eine Deckungsvorsorgepflicht nach der Strahlenschutzverordnung 
oder der Röntgenverordnung oder vergleichbaren ausländischen Bestim-
mungen besteht, oder

–  soweit zwar keine Deckungsvorsorgepflicht nach der Strahlenschutz-
verordnung oder der Röntgenverordnung oder vergleichbaren auslän-
dischen Bestimmungen besteht, diese Anwendungen aber nicht in der 
Heilkunde anerkannt sind.

  Medizinische Forschung im Sinne dieser Bedingungen ist die Anwendung 
radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung am Menschen, soweit sie 
der Fortentwicklung der Heilkunde oder der medizinischen Wissenschaft 
und nicht in erster Linie der Untersuchung oder Behandlung des einzelnen 
Patienten dient;

4.3.3  wegen Schäden infolge der Veränderung des Erbgutes (Genom), die ab der 
zweiten Generation eintreten;

4.3.4  wegen Personenschäden solcher Personen, die – gleichgültig für wen oder 
in wessen Interesse – aus beruflichem oder wissenschaftlichem Anlass im 
Betrieb des Versicherungsnehmers eine Tätigkeit ausüben und hierbei die 
von energiereichen ionisierenden Strahlen ausgehenden Gefahren in Kauf 
zu nehmen haben.

4.4  Der Versicherungsnehmer und die mitversicherten Personen sind verpflich-
tet, Gesetze, Verordnungen, behördliche Verfügungen und Anordnungen, die 
dem Schutz Dritter vor Strahlenschäden dienen, einzuhalten.

 Der Versicherer ist denjenigen versicherten Personen gegenüber von der 
Verpflichtung zur Leistung frei, die den Schaden durch bewusstes Zuwider-
handeln gegen diese Obliegenheit verursacht haben. Darüber hinaus besteht 
Leistungsfreiheit gegenüber dem Versicherungsnehmer oder solchen mitver-
sicherten Personen, die er mit der Leitung oder Beaufsichtigung des Umgangs 
mit den in Ziffer 4.1 genannten Apparaten oder Stoffen beauftragt hat, wenn 
sie den Schaden durch die Duldung eines bewussten Zuwiderhandelns gegen 
diese Obliegenheit verursacht haben.

5.  Erweiterter Strafrechtsschutz 

 – Kosten des Strafverfahrens –

5.1  Ziffer 5.3 AHB erhält folgende Fassung:

 „Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, das einen 
unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge 
haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer 
von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer 
die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten 
höheren Kosten des Verteidigers.“

5.2 Anstelle von den Ziffern 6.5 und 6.6 AHB gilt:

 „Die Aufwendungen des Versicherers nach vorstehender Ziffer 1 werden 
nicht als Leistungen auf die Deckungssumme angerechnet.“

5.3  Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleiben Geldbußen, Geldstrafen 
und Strafvollstreckungskosten.

6. Auslandsdeckung

6.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – die gesetzliche Haft-
pflicht aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen, sofern diese auf

a)  die Ausübung der beruflichen Tätigkeit im Inland, oder Geschäftsreisen 
oder die Teilnahme an Kongressen, Ausstellungen und Messen im Ausland 
zurückzuführen sind,

b)  Erste-Hilfe-Leistungen bei Unglücksfällen im Ausland zurückzuführen sind.

c)  Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für einen vor über ge hen den 
weltweiten Auslandsaufenthalt zum Zwecke einer beruflichen Aus- und 
Weiterbildung für die Dauer von bis zu 24 Monaten. Diese zeitliche Ein-
schränkung gilt nicht in Bezug auf Auslandseinsätze von Berufssoldaten.

d)  Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für einen vor über ge hen den 
Auslandsaufenthalt zu humanitären ärztlichen Einsätzen in Ent wick lungs-
hilfe-Ländern/Katastrophengebieten aus Anlass der Berufs aus  übung für 
eine Dauer von bis zu 365 Tagen pro Jahr. Der Versiche rungs schutz gilt 
subsidiär zu einer Deckung über die entsprechende Organisation.

6.2  Bei Schadenereignissen im Ausland sowie bei mitversicherten Ansprüchen, 
die im Ausland geltend gemacht werden, werden - abweichend von Ziffer 
6.5 AHB - die Aufwendungen des Versicherers für Kosten als Leistungen auf 
die Deckungssumme angerechnet. Kosten sind: Anwalts-, Sachverständigen-, 
Zeugen- und Gerichtskosten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minde-
rung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Scha-
denermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst 
entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers 
entstanden sind. 

6.3  Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche auf Entschädi-
gung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages.

6.4  Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Die Verpflichtung des Versi-
cherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem 
inländischen Geldinstitut angewiesen ist.

7. Eingebrachte Sachen

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Entwendung und Abhanden-
kommen der von Patienten, deren Begleitern und Besuchern eingebrachten 
Sachen.

 Nicht versichert sind Geld, Wertpapiere, Urkunden, Schmucksachen und 
Pelze; bei öffentlichen und privaten Krankenanstalten sind die vorbezeich-
neten Gegenstände jedoch versichert, wenn sie der Anstaltsverwaltung zur 
Aufbewahrung übergeben sind.

 Vom Versicherungsschutz ausgenommen bleibt die Haftpflicht wegen Ent-
wendung und Abhandenkommen von Kraftfahrzeugen und deren Zubehör.

8. Mietsachschäden

 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.6 AHB und 7.10 (b) AHB – 
Mietsachschäden und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden in 
folgendem Umfang:

8.1  Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von 
anlässlich Geschäftsreisen gemieteten, gepachteten oder geliehenen Räumen 
in Gebäuden einschließlich deren Ausstattung.

8.2  Ausgeschlossen bleiben Ansprüche

–  von Gesellschaftern des Versicherungsnehmers;
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–  von gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers und solchen Per-
sonen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebes 
oder eines Teiles desselben angestellt hat;

–  von Angehörigen (siehe Ziffer 7.5 (1) AHB) der vorgenannten Personen, 
wenn sie mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben;

–  von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen Gesell-
schaftern durch Kapital mehrheitlich verbunden sind oder unter einer ein-
heitlichen unternehmerischen Leitung stehen.

–  wegen Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung

–  wegen Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbe-
reitungsanlagen

–  wegen Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen 
besonders versichern kann.

8.3  Nicht versichert sind die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen 
der Feuerversicherer bei übergreifenden Schadenereignissen fallenden Rück-
griffsansprüche.

8.4  Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer einen Selbstbehalt zu 
tragen (Höhe 150 Euro).

9.  Schlüsselschäden

 Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziff. 2 AHB und abweichend von Ziff. 
7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von frem-
den Schlüsseln (auch General-Hauptschlüssel für eine zentrale Schließan-
lage) sowie Code-Zugangskarten, die sich rechtmäßig im Gewahrsam des 
Ver sicherten sowie der versicherten Personen befunden haben.

 Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflichtansprüche 
wegen Kosten für die notwendige Auswechslung von Schlössern und Schließ-
an lagen sowie für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Not schloss) und 
eines Objektschutzes von bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeit punkt, an 
welchem der Verlust des Schlüssels festgestellt wurde.

 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folgeschäden eines Schlüs-
selverlustes (z. B. wegen Einbruchs).

 Ausgeschlossen bleibt die Haftung aus dem Verlust von Tresor- und Möbel-
schlüsseln sowie sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen.

 Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer einen Selbstbehalt zu 
tragen (Höhe 150 Euro).

10.  Tätigkeits-/Bearbeitungsschäden

 Der Versicherungsschutz erstreckt sich abweichend von Ziff. 7.7 AHB auch auf 
Schäden an fremden Sachen, die durch die berufliche Tätigkeit des Versiche-
rungsnehmers und/oder der versicherten Personen an oder mit diesen Sachen 
entstanden sind (siehe jedoch die Ausschlussbestimmungen gem. Ziff. 8.2.).

 Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer einen Selbstbehalt zu 
tragen (Höhe 150 Euro).

 Die Ausschlussbestimmungen der Ziff. 1.2 (1) AHB (Erfüllungsansprüche) und 
der Ziff. 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder 
Sachen) bleiben bestehen.

11.  Unterhaltsansprüche bei Humanmedizinern

 Für Haftpflichtschäden, bei denen es sich um Unterhaltsansprüche gegen 
den Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Arzt wegen ungewollter 
Schwangerschaft bzw. wegen unterbliebenem Schwangerschaftsabbruch 
handelt, besteht Versicherungsschutz im Rahmen des Vertrages und nach 
Maßgabe der vereinbarten Deckungssumme für Personenschäden.

12.  Ausschlüsse und Risikobeschränkungen

12.1  Kein Versicherungsschutz besteht für rein verwaltende oder forschende Tätig-
keiten.

12.2  Kosmetisch indizierte Behandlungen und Eingriffe:

 Für rein kosmetisch indizierte Behandlungen und Eingriffe, die aus ästhe-
tischen Gründen zur Beseitigung von Schönheitsfehlern vorgenommen 
werden und nicht der Verbesserung von körperlichen Funktionen dienen, 
besteht kein Versicherungsschutz. Ausgenommen hiervon sind Behandlungen 
und Eingriffe, die im Rahmen der Aus- und Weiterbildung vorgenommen 
werden.

12.3.  Nachhaftung/Beendigung der ärztlichen Tätigkeit

 Bei vollständiger Beendigung der versicherten ärztlichen Tätigkeit oder bei 
Tod des Versicherungsnehmers gewähren wir zeitlich unbefristet Versiche-
rungsschutz für Schadenereignisse, die nach Risikowegfall eintreten, aber 
durch die betriebliche/berufliche Tätigkeit vor diesem Zeitpunkt verursacht 
wurden. Voraussetzung ist, dass der Versicherungsnehmer vor der Aufgabe 
der Tätigkeit bei HDI berufshaftpflichtversichert war. Für den Umfang der 
Nachhaftungsversicherung gelten die bis zur Aufgabe der Tätigkeit bestehen-
den Bedingungen und Deckungssummen des bei HDI bestehenden Vertrages.

II.  Besondere Bestimmungen

1. Versicherung der dienstlichen und gelegentlichen außerdienstlichen Tätigkeit 
angestellter Assistenzärzte in der Weiterbildung zum Facharzt / Assistenz-
zahnärzte in der Vorbereitung zur Erlangung der kassenzahnärztlichen Zulas-
sung

1.1  Die Versicherung der dienstlichen Tätigkeit erstreckt sich auf die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus ärztlicher Tätigkeit als angestellter 
oder beamteter Arzt in einer Krankenanstalt, im Medizinischen Versorgungs-
zentrum (MVZ), bei einem Arzt in freier Praxis und bei Behörden. 

1.2  In Ergänzung zu Ziff. 5.1 AHB umfasst die Leistungspflicht des Versicherers 
auch die Prüfung der Frage, ob zugunsten des Versicherungsnehmers ein 
arbeitsrechtlicher Freistellungsanspruch besteht und dessen Durchsetzung. 
Bei Berufssoldaten gelten insoweit Regressansprüche nach § 24 Soldaten-
gesetz mitversichert. Kein Versicherungsschutz besteht für Risiken, die in den 
Zuständigkeits- und Aufgabenbereich des Kommunalen Schadenausgleichs 
(KSA) oder anderer öffentlich-rechtlicher Träger fallen.

 Der Versicherer ist unwiderruflich ermächtigt, den Anspruch im eigenen 
Namen geltend zu machen. Der Freistellungsanspruch geht auf den Ver siche-
rer über, sobald er sich in einen Zahlungsanspruch umgewandelt hat. § 86 
VVG findet entsprechende Anwendung.

1.3 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht für folgende gele-gentliche außer-
dienstliche Tätigkeiten

– Erste-Hilfe-Leistungen in Unglücksfällen

– Behandlungen in Notfällen

– Freundschaftsdienste im Verwandten- und Bekanntenkreis

– gelegentliche Blutentnahmen und Impfungen

– Leichenschauen

– Betreuung von koronaren Sportgruppen

– gelegentliche Gutachtertätigkeit (bis zu vier Gutachten pro Monat)

– gelegentliche Not- und Sonntagsdienste (bis zu vier Dienste im Monat)

– gelegentliche Notarztdienste (bis zu vier Dienste im Monat)

–  gelegentliche Einsätze bei Sport-, Musik- und Kulturveranstaltungen (bis 
zu vier Einsätze im Monat). Dies umfasst jedoch nicht die Betreuung von 
Profisportlern, Erstliga- und Nationalmannschaften sowie exklusive Be treu-
ungs ver hält nisse.

–  eine gelegentliche konservative Schiffarzttätigkeit bis zu 21 Tage pro Jahr 
(inklusive Unterbrechungen), sofern das Schiff unter einer euro päischen 
Flagge fährt. Ausgenommen sind Ansprüche aus Schaden er eig nissen in 
den USA, US-Territorien und Kanada sowie Ansprüche, die vor Gerichten in 
den USA, US-Territorien und Kanada geltend gemacht werden.

–  gelegentliche Rückholdienste aus dem In- und Ausland (inklusive Unter-
brechungen) und die weltweite Flugbegleitung stabiler Patienten. Ausge-
nommen sind Ansprüche aus Schaden ereignis sen in den USA, US-Territorien 
und Kanada sowie Ansprüche, die vor Gerichten in den USA, US-Territorien 
und Kanada geltend gemacht werden (bis zu vier Flüge im Monat)

–  gelegentliche ambulante Praxisvertretungen (bis zu sechs Wochen im Jahr), 
ohne die Vornahme von Operationen/endoskopischen Eingriffen 

1.4 Der Versicherungsschutz gemäß Ziffer A. II 1 endet 12 Monate nach Aner-
kennung der Führung einer Facharztbezeichnung oder Abbruch der Weiterbil-
dung zum Facharzt.

 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer die Anerkennung 
der Führung einer Facharztbezeichnung unverzüglich anzuzeigen.

 Der Vertrag erlischt unabhängig von der vereinbarten Laufzeit spätestens nach 
Ablauf dieser Frist automatisch. Kein Versicherungsschutz besteht in der Über-
gangszeit für eine freiberufliche / niedergelassene oder operative Tätigkeit.

 Für die Prämienzahlung gilt Ziffer 14 AHB entsprechend.
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B. Umwelthaftpflicht-Basisversicherung

1. Gegenstand der Versicherung

1.1 Versichert ist – abweichend von Ziffer 7.10 AHB – im Rahmen und Umfang 
des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versi-
cherungsnehmers wegen Personen- und Sachschäden durch Umwelteinwir-
kung, wenn diese Umwelteinwirkung nicht von Anlagen oder Tätigkeiten 
ausgeht oder ausgegangen ist, die unter Ziffer 2 fallen.

 Mitversichert sind gemäß Ziffer 2 AHB Vermögensschäden aus der Verlet-
zung von Aneignungsrechten, des Rechts am eingerichteten und ausgeübten 
Gewerbebetrieb, wasserrechtlichen Benutzungsrechten oder -befugnissen. 
Sie werden wie Sachschäden behandelt.

1.2  Eingeschlossen sind im Umfang der Deckung gemäß Ziffer 1.1 gesetzliche 
Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden, welche entstehen durch allmäh-
liche Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen, Feuchtigkeit, von Nie-
derschlägen (Rauch, Ruß, Staub u. dgl.).

1.3  Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte Stoffe bei ihrer 
Verwendung im räumlichen und gegenständlichen Zusammenhang mit ver-
sicherten Anlagen in Boden, Luft oder Wasser (einschl. Gewässer) gelangen, 
ohne in diese eingebracht oder eingeleitet zu sein.

1.4  Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf die Haftpflicht wegen Schäden 
eines Dritten, die dadurch entstehen, dass Stoffe in Abwässer und mit diesen 
in Gewässer gelangen.

2. Risikobegrenzung 

 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Umwelteinwirkungen aus

2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässerschädliche 
Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder 
wegzuleiten (WHG-Anlagen).

2.2  Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum Umwelthaftungs-
gesetz (UmweltHG-Anlagen).

2.3  Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz dienenden 
Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen (son-
stige deklarierungspflichtige Anlagen).

2.4  Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder dem Einbringen oder Ein-
leiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken auf ein Gewässer derart, 
dass die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Was-
sers verändert wird, durch den Versicherungsnehmer (Abwasseranlagen- und 
Einwirkungsrisiko).

 Mitversichert ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers

–  als Inhaber von Abwasseranlagen für häusliche Abwässer (Sanitär- und 
Regenabwässer), die im Gebäude selbst anfallen (also keine industriellen 
und gewerblichen Abwässer), und von betrieblichen Öl-, Fett-, Benzin- bzw. 
Leichtflüssigkeits-abscheidern;

– als Inhaber einer Amalgamabscheideranlage;

–  aus dem Einleiten von Abwässern aus diesen Anlagen in ein Gewässer, 
auch wenn die Kanalisation zwischengeschaltet ist.

Der Ausschluss von Schäden durch Abwässer gemäß Ziffer 7.14 AHB findet 
keine Anwendung.

2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum Umwelthaftungs-
gesetz (UmweltHG-Anlagen/ Pflichtversicherung).

2.6 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung und 
Wartung von Anlagen gemäß Ziffern 2.1 - 2.5 oder Teilen, die ersichtlich für 
Anlagen gemäß Ziffern 2.1 - 2.5 bestimmt sind.

3. Versicherungsfall

 Versicherungsfall ist – abweichend von Ziffer 1.1 AHB – die nachprüfbare 
erste Feststellung des Personenschadens (Tod, Verletzung oder Gesundheits-
schädigung von Menschen), Sachschadens (Beschädigung oder Vernichtung 
von Sachen) oder eines gemäß Ziffer 1.1 mitversicherten Vermögensschadens 
durch den Geschädigten, einen sonstigen Dritten oder den Versicherungsneh-
mer. Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit der Versicherung 
eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt 
bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder die Möglichkeit zur Erhe-
bung von Haftpflichtansprüchen erkennbar waren.

4. Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles

4.1  Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist,

– nach einer Störung des Betriebes oder

– auf Grund behördlicher Anordnung

 Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnahmen zur Abwendung 
oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Personen-, Sach- 
oder gemäß Ziffer 1.1 mitversicherten Vermögensschadens. Die Feststellung 
der Störung des Betriebes oder die behördliche Anordnung müssen in die 
Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt 
ist.

4.2  Aufwendungen auf Grund behördlicher Anordnungen im Sinne der Ziffer 4.1 
werden unter den dort genannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsa-
che übernommen, dass die Maßnahmen durch den Versicherungsnehmer 
oder im Wege der Ersatzvornahme durch die Behörde ausgeführt werden.

4.3  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,

4.3.1  dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Betriebes 
oder eine behördliche Anordnung unverzüglich anzuzeigen und alles zu 
tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Umfang zu begrenzen, 
der notwendig und objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu verhindern 
oder den Schadenumfang zu mindern und auf Verlangen des Versicherers 
fristgemäß Widerspruch gegen behördliche Anordnungen einzulegen oder

4.3.2  sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen.

4.4  Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 4.3 genannten Obliegen-
heiten vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen des für Aufwendungen gem. 
Ziffer 4 vereinbarten Gesamtbetrages nur die notwendigen und objektiv 
geeigneten Aufwendungen ersetzt.

 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 4.3 genannten Oblie-
genheiten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, etwaige über 
die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehende 
Aufwendungen in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nicht-
vorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

 Abweichend von Abs. 1 und 2 bleibt der Versicherer zum 

 Ersatz etwaiger über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwen-
dungen hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verletzung 
der Obliegenheit nicht für den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers 
ursächlich ist.

4.5  Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen einen Selbstbehalt in 
Höhe von 300 Euro je Versicherungsfall zu tragen.

 Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen zu einem Schaden, so werden 
die vom Versicherer ersetzten Aufwendungen auf die für den Versicherungs-
fall maßgebende Deckungssumme angerechnet, es sei denn, dass der Ersatz 
dieser Aufwendungen im Rahmen der Jahreshöchstersatzleistung eines frü-
heren Versicherungsjahres die Ersatzleistung für Versicherungsfälle tatsäch-
lich gemindert hat.

4.6  Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen - auch soweit sie sich 
mit Aufwendungen im Sinne der Ziffer 4.1 decken - zur Erhaltung, Reparatur, 
Erneuerung, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von Betriebseinrich-
tungen, Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, gepachtete, geleaste u. 
dgl.) des Versicherungsnehmers; auch für solche, die früher im Eigentum oder 
Besitz des Versicherungsnehmers standen.

 Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwendung oder Minde-
rung eines sonst unvermeidbar eintretenden Personen-, Sach- oder gemäß 
Ziffer 1.1 mitversicherten Vermögensschadens, falls Betriebseinrichtungen, 
Grundstücke oder Sachen des Versicherungsnehmers, die von einer Umwelt-
einwirkung nicht betroffen sind, beeinträchtigt werden müssen. Eintretende 
Wertverbesserungen sind abzuziehen.

5. Nicht versicherte Tatbestände

 Nicht versichert sind

5.1  Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder entstanden sind, 
dass beim Umgang mit Wasser gefährdenden Stoffen diese Stoffe verschüttet 
werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch ähnliche 
Vorgänge in den Boden oder ein Gewässer gelangen. Das gilt nicht, soweit 
solche Vorgänge auf einer Störung des Betriebes beruhen.

5.2  Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, not-
wendige oder in Kauf genommene Umwelteinwirkungen entstehen.
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 Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nachweis erbringt, dass 
er nach dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der schadenursächlichen 
Umwelteinwirkungen unter den Gegebenheiten des Einzelfalles die Möglich-
keiten derartiger Schäden nicht erkennen musste.

5.3  Ansprüche wegen bei Vertragsbeginn bereits eingetretener Schäden.

5.4  Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maßgabe früherer Versicherungsver-
träge Versicherungsschutz besteht oder hätte beantragt werden können.

5.5  Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus ergeben, dass der Versicherungs-
nehmer nach Beginn des Versicherungsverhältnisses Grundstücke erwirbt 
oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits von einer Umweltein-
wirkung betroffen waren.

5.6  Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen 
oder Einrichtungen zur Endablagerung von Abfällen.

5.7  Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte 
oder gelieferte Erzeugnisse, durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach 
Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen (Pro-
dukthaftpflicht).

5.8  Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte 
oder gelieferte Abfälle nach Auslieferung entstehen.

5.9  Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitver-
sicherten), die den Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von 
Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten 
behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz 
dienen, abweichen.

5.10  Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi-
cherten), die den Schaden dadurch verursachen, dass sie es bewusst unter-
lassen, die vom Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Technik 
einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen für Anwendung, 
regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu befolgen oder not-
wendige Reparaturen bewusst nicht ausführen.

5.11  Ansprüche wegen Schäden infolge der Veränderung des Erbgutes (Genom), 
die ab der zweiten Generation eintreten.

5.12  Ansprüche

–  wegen Bergschäden (im Sinne des § 114 BBerG), soweit es sich handelt um 
die Beschädigung von Grundstücken, deren Bestandteilen und Zubehör;

–  wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des § 114 BBerG) durch 
schlagende Wetter, Wasser- und Kohlensäureeinbrüche sowie Kohlenstaub-
explosionen.

5.13  Ansprüche wegen Schäden infolge der Veränderung der Lagerstätte des 
Grundwassers oder seines Fließverhaltens.

6. Deckungssummen/Maximierung/ Serienschadenklausel/ Selbstbehalt

6.1  Die Deckungssumme steht im Rahmen der Deckungssumme des Berufs-
Haftpflichtvertrages zur Verfügung (siehe Abschnitt D).

6.2  Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die angegebene 
Deckungssumme die Höchstgrenze bei jedem Versicherungsfall. Dies gilt 
auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungs-
pflichtige Personen erstreckt.

 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versiche-
rungsfälle

– durch dieselbe Umwelteinwirkung,

–  durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursache oder unmittelbar auf den 
gleichen Ursachen beruhenden Umwelteinwirkungen, wenn zwischen glei-
chen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher, Zusam-
menhang besteht, gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als 
ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle 
als eingetreten gilt.

 Die Ziffern 5.1 und 5.3 AHB werden gestrichen.

6.3  Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von der Schadener-
satzleistung einen Selbstbehalt in Höhe von 300 Euro zu tragen.

7. Nachhaftung

7.1  Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder dauernden 
Wegfalls des versicherten Risikos oder durch Kündigung des Versicherers 
oder des Versicherungsnehmers, so besteht der Versicherungsschutz für 
solche Personen-, Sach- oder gemäß Ziffer 1.1 mitversicherte Vermögens-

schäden weiter, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten 
sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses 
noch nicht festgestellt waren, mit folgender Maßgabe:

–  Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von drei Jahren vom Zeitpunkt 
der Beendigung des Versicherungsverhältnisses an gerechnet.

–  Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im 
Rahmen des bei Beendigung des Versicherungsverhältnisses geltenden 
Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der 
Deckungssumme des Versicherungsjahres, in dem das Versicherungsver-
hältnis endet.

7.2 Ziffer 7.1 gilt für den Fall entsprechend, dass während der Laufzeit des Ver-
sicherungsverhältnisses ein versichertes Risiko teilweise wegfällt, mit der 
Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des versicherten Risikos abzu-
stellen ist.

8. Versicherungsfälle im Ausland

8.1 Eingeschlossen sind im Umfang von Ziffer 1 dieser Bedingungen – abwei-
chend von Ziffer 7.9 AHB – auch im Ausland eintretende Versicherungsfälle,

–  die auf eine Umwelteinwirkung im Inland oder eine Tätigkeit im Sinne der 
Ziffer 3 im Inland zurückzuführen sind. Dies gilt für Tätigkeiten im Sinne der 
Ziffer 3 nur, wenn die Anlagen oder Teile nicht ersichtlich für das Ausland 
bestimmt waren;

–  aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen 
und Messen.

8.2 Bei Versicherungsfällen in den USA und Kanada werden - abweichend von 
Ziffer 6.5 AHB - die Aufwendungen des Versicherers für Kosten als Leistungen 
auf die Deckungssumme angerechnet.

 Kosten sind:

 Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; Aufwendungen 
zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des 
Versicherungsfalles sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die 
dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten 
auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche auf Entschädi-
gung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages.

8.3  Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Die Verpflichtung des Versi-
cherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem 
inländischen Geldinstitut angewiesen ist.

9. Zu Teil B insgesamt:

 Versicherungsschutz für weitere Schäden durch Umwelteinwirkung ist beson-
ders zu beantragen und wird durch besonderen Vertrag (= Umwelthaftpflicht-
Modell) gewährt.

C. Gemeinsames zu A und B 

I.  Nicht versichert ist die Haftpflicht 

(falls nicht ausdrücklich in Versicherung gegeben)

1.  aus Tätigkeiten, die weder dem versicherten Betrieb oder Beruf eigen noch 
sonst dem versicherten Risiko zuzurechnen sind;

2.  aus Überlassen von selbst fahrenden Arbeitsmaschinen und  Abgabe von 
Kraftfahrzeugen an Betriebsfremde;

3.  aus Herstellung, Verarbeitung und Beförderung von Sprengstoffen oder 
aus ihrer Lagerung zu Großhandels zwecken sowie aus Veranstaltung oder 
Abbrennen von Feuerwerken;

4.  aus Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung von Personen oder 
Sachen;

5.  aus Beauftragung fremder Unternehmen;

6. aus bewusst gesetz-, vorschrifts- oder sonst pflichtwidrigem Umgang mit 
brennbaren oder explosiblen Stoffen;

7.  beim Baumfällen aus Beschädigung von Bauwerken, Telefon-, Telegrafen- 
und elektrischen Leitungen, Masten u. dgl. in einem Umkreis, dessen Radius 
der Höhe des zu fällenden  Baumes entspricht;
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8.  wegen Schäden aus Besitz oder Inhaberschaft von Flughäfen, Landeplätzen 
und Segelfluggeländen;

9. als Betreiber einer gentechnischen Anlage oder einer Freisetzung von 
gentechnisch veränderten Organismen im Sinne des Gentechnikgesetzes 
(GenTG) wegen Schäden infolge von Eigenschaften eines Organismus, die 
auf gentechnischen Arbeiten beruhen;

10. aus der Beschädigung von Kommissionsware (vgl. Ziffer 7.8 AHB);

11. aus Halten oder Besitz, ferner aus Anlass von Inbetriebsetzen oder Lenken 
von Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen, gleichgültig durch wen, aus wel-
chem Anlass oder zu welchem Zweck das Inbetriebsetzen oder Lenken 
erfolgt;

12. wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine 
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraft-
fahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen;

13. wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine 
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Was-
serfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Was-
serfahrzeuges in Anspruch genommen werden.

 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungs-
nehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für 
alle anderen Versicherten.

 Eine Tätigkeit der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Personen an einem Kraft-
fahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im 
Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer 
des Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt 
wird;

14. wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine 
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft-
fahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft-
fahrzeuges in Anspruch genommen werden.

 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungs-
nehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für 
alle anderen Versicherten.

 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

–  der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luftfahr-
zeugen oder Teilen für Luftfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für den 
Bau von Luftfahrzeugen oder den Einbau in Luftfahrzeuge bestimmt waren,

–  Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, 
Beförderung) an Luftfahrzeugen oder Luftfahrzeugteilen, und zwar wegen 
Schäden an Luftfahrzeugen, der mit diesen beförderten Sachen, der Insas-
sen sowie wegen sonstiger Schäden durch Luftfahrzeuge;

15. wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindse-
ligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, 

 Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maß-
nahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere 
Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

II.  Non-Kumul-Klausel

Besteht für mehrere Versicherungsfälle, die auf derselben Ursache beruhen, für den 
Versicherungsnehmer Versicherungsschutz sowohl im Rahmen dieses Vertrages 
als auch im Rahmen anderer bei HDI Versicherungsunternehmen bestehender 
Haftpflichtversicherungen, so ist die Ersatzleistung des Versicherers aus diesen 
Versicherungen insgesamt auf die höchste der je Versicherungsfall in diesen Versi-
cherungen vereinbarten Deckungssummen begrenzt.

D. Deckungssummen

Sofern nichts anderes vereinbart, gilt:

Die Deckungssumme für Personen-, Sach-, und Vermögensschäden beträgt pau-
schal 5.000.000 EUR.

Die Höchstleistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungs-
jahres beträgt das Dreifache der Deckungssumme.
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Betreuungsklausel
H 9301:01 4.14

1. Wegfall der Sonderkonditionen bei Betreuungswechsel
Die vereinbarten Bedingungen und Beiträge gelten für die Zeit der Betreuung durch 
den jeweiligen Abschlussvermittler. Falls diese Betreuung endet, ist dies in allen 
Fällen dem Versicherer anzuzeigen.

2. Vertragsumstellung und Kündigungsrecht
Mit Ablauf des Versicherungsjahres, in welchem die Betreuung endet, entfallen die 
durch die Rahmenvereinbarung begründeten Sonderkonditionen. Der Versicherer 
hat das Recht, durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Versicherungsnehmer 
mit einer Frist von drei Monaten zum Ablauf einer Versicherungsperiode die zu 
diesem Zeitpunkt gültigen Bedingungen zu Grunde zu legen und den dann gültigen 
Tarifbeitrag zu erheben, sobald er vom Wegfall der Betreuung Kenntnis erlangt.
Hat die 3-Monats-Frist zum Zeitpunkt der Kenntnisnahme bereits begonnen, so ist 
eine Umstellung mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende zulässig. 
Der Versicherungsnehmer hat das Recht, bis zum Zeitpunkt der Änderung ohne 
Einhalten einer Frist die Kündigung des Versicherungsvertrages zu erklären.

3. Folgen einer unterlassenen Anzeige
Unterlässt es der Versicherungsnehmer schuldhaft, dem Versicherer die Beendigung 
der Betreuung unverzüglich nach Kenntnis anzuzeigen, ist der Versicherer berech-
tigt, den neuen Tarifbeitrag rückwirkend vom Zeitpunkt der frühest möglichen 
Umstellung gemäß dem vorhergehenden Absatz, nicht aber über den Beginn des 
vorletzten Kalenderjahres hinaus, zu erheben.

Soweit vereinbart, gilt:
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Bereits im Studium umfassend abgesi-
chert.

Als Medizinstudent absolvieren Sie eine intensive Ausbil-
dung. Sie müssen sich auf umfangreiche Lernstoffe und Stu-
dieninhalte konzentrieren. Das Thema Haftpflichtversiche-
rungen steht dabei sicher nicht an erster Stelle. Aus diesem 
Grund hat HDI jetzt eine unkomplizierte Haftpflichtversiche-
rung für Medizinstudenten entwickelt. Sie bietet Ihnen um-
fassenden Schutz - für Ihr Privatleben und auch für Ihre Aus-
bildung. So können Sie sich ganz auf das Wesentliche kon-
zentrieren: Ihr Studium. 

Ihre Fragen – unsere Antworten:
  Bin ich im Studium nicht über meine Eltern versichert?
 Die meisten Studenten sind in der Tat noch über die El-

tern privat haftpflichtversichert. Deshalb können wir 
unseren Schutz auch so günstig anbieten: Er geht über 
die meisten normalen Haftpflichtversicherungen hinaus 
– und setzt dort ein, wo die Versicherung Ihrer Eltern 
aufhört.

 Und wie sieht es mit dem praktischen Teil des Studiums aus?
 Über die privaten Haftpflichtrisiken hinaus sind auch die 

Tätigkeiten im vorklinischen und klinischen Teil des Stu-
diums mit abgesichert. Sie sind noch kein Arzt – han-
deln teilweise jedoch wie einer. Deshalb sind die beruf-
lichen Risiken mit eingeschlossen.

 Was passiert, wenn ich mein Studium beendet habe?
 Dann begleitet HDI Sie gerne weiter durch Ihre Facharzt-

ausbildung. Wir haben für Sie einen lückenlosen Versi-
cherungsschutz konzipiert: Vom Studium über die Wei-
terbildung zum Facharzt bis hin zu Ihrer eigenen Praxis.  

Unser Tipp: Bei Haftungsfragen aus der beruflichen Tätigkeit 
bietet HDI eine sehr hohe Deckungssumme für Personen-, 
Sach- und Vermögensschäden von pauschal 5 Mio. EUR.  
Darüber hinaus gilt die sogenannte Dreifachmaximierung. 
Das heißt: Im Zweifelsfall sind innerhalb eines Jahres Berufs-
haftpflicht-Schäden in Höhe von maximal 15 Mio. EUR ge-
deckt.

• Sehr hohe Versicherungssummen in der Privathaft-
pflicht (15 Mio. EUR pauschal) und der Berufshaft-
pflicht (5 Mio. EUR pauschal)

• Deckungsanschluss nach Studium durch die HDI 
Haftpflicht „Assistenzärzte in Weiterbildung“

• Maßgeschneiderte Deckung für private und medizi-
nische Risiken

Ihre Top-Vorteile

 „Nachdem ich die Schlüssel zum  
Medizinlabor verloren hatte, war der 
Ärger erstmal groß – die Schließanlage 
musste ausgetauscht werden. HDI hat 
mir hier unkompliziert geholfen und 
den Schaden schnell reguliert.“ 



Versicherungsschutz, der genau zu  
Ihnen passt.

Die meisten Medizin-Studenten sind noch über ihre Eltern 
haftpflichtversichert. HDI bietet Ihnen eine Deckung, die an 
diesen Schutz anknüpft: Das betrifft sowohl die Versiche-
rungssumme als auch die Leistungsinhalte. 

Die HDI Haftpflicht „Jungmediziner in Ausbildung“ ist modu-
lar aufgebaut. Sie enthält unter anderem diese Leistungen:

  Paket Basis
•	 Deckungssumme pauschal max. 15 Mio. EUR für Perso-

nen-, Sach-, Vermögens- und Mietsachschäden
•	 Verlust fremder privater und ehrenamtlicher Schlüssel (bis 

75.000 EUR; Selbstbehalt 100 EUR)
•	 Sachschäden an z. B. Laborgeräten während des fach-

praktischen Unterrichts (bis 75.000 EUR; Selbstbehalt 
100 EUR)

  Paket Familie
•	 Schutz besteht – wenn vorhanden – für die eigene  

Familie, also Partner/in und Kinder
•	 inklusive Deckung für deliktunfähige Kinder  

(max. 150.000 EUR)

  Paket Freizeit
•	 Elektrofahrräder in Besitz und Gebrauch bis 25 km/h
• Teilnahme an Fahrradrennen

  Paket Immobilien
• Vermietung von Eigentumswohnungen
• unbebaute Grundstücke bis 10.000 qm (im In- und Aus-

land)

  Paket Risiko Plus
• Verlust fremder dienstlicher Schlüssel (max. 30.000 EUR)
• Forderungsausfalldeckung (inkl. Gewaltopferschutz; ohne 

Selbstbehalt)
• Sachschäden gegenüber Arbeitskollegen bei Ausübung 

der beruflichen Tätigkeit (max. 2.000 EUR, Selbstbehalt 
100 EUR)

  Paket Medizinstudenten
• Beinhaltet die Absicherung der Tätigkeit im Rahmen der 

Ausbildung (auch im Ausland)
• Deckungssumme pauschal max. 5 Mio. EUR für Perso-

nen-, Sach- und Vermögensschäden 
• Erste-Hilfe-Leistungen im Unglücksfall
• Anschlussdeckung bei Aufnahme einer assistenzärztlichen 

Tätigkeit nach dem Studium
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Mehr Leistung, mehr Service,  
mehr Sicherheit.

• Entweder als eigene Versicherung oder als Ergänzung zur 
Haftpflicht über Ihre Eltern: HDI bietet einen umfassenden 
und weitreichenden Versicherungsschutz speziell für Medi-
zinstudenten.

• Im Falle eines Falles wird Ihr Schaden von einem unserer Ju-
risten reguliert, der die Besonderheiten des Medizinrechts 
kennt.

• Nach dem Studium begleiten wir Sie mit der Anschlussde-
ckung für Assistenzärzte gerne auch durch die Facharztwei-
terbildung.



 

Privat- und  
Berufs-Haftpflichtversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 
 
Unternehmen: HDI Versicherung AG, Deutschland 
 
Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung. Die 
vollständigen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbe-
dingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 
 
Um welche Versicherung handelt es sich? 
Es handelt sich um eine Privat- und Berufs-Haftpflichtversicherung. Diese schützt Sie gegen finanzielle Risiken, die im Zusammen-
hang mit Schadenersatzforderungen Dritter aus Schäden stehen, für die Sie verantwortlich sind. 
 

 
Was ist versichert? 
 Gegenstand der Privat- und Berufs-Haftpflicht-

versicherung ist es, gegen Sie geltend gemachte 
Haftpflichtansprüche zu prüfen, berechtigte Ansprü-
che zu befriedigen und unberechtigte Ansprüche ab-
zuwehren. 

 Die Privat- und Berufs-Haftpflichtversicherung um-
fasst die wesentlichen Haftungsrisiken Ihres Privat-
lebens, dazu gehören auch beispielsweise: 
 von Ihnen verursachte Schäden als Teilneh-

mer im Straßenverkehr als Fußgänger oder 
Radfahrer, 

 von Ihnen verursachte Schäden bei der Aus-
übung von Sport, 

 Schäden durch Ihre kleinen, zahmen Haustie-
re, 

 von Ihnen verursachte Schäden als Bewohner 
einer Wohnung oder eines Einfamilienhauses 
– egal, ob Sie Mieter oder Eigentümer sind – 

 sowie im definierten Rahmen die Haftungsrisiken 
aus der beruflichen Tätigkeit. 

 
Wie hoch ist die Deckungssumme? 
 Die Höhe der vereinbarten Deckungssumme können 

Sie Ihrem Antrag oder auch Ihrem Versicherungs-
schein entnehmen. 

 
 

Was ist nicht versichert? 

x Bestimmte Risiken sind jedoch nicht versi-
chert. Hierfür benötigen Sie eine separate 
Absicherung. Dazu gehört z. B.: 

x das Führen von Kraftfahrzeugen oder 

x das Halten von Hunden und Pferden. 

x Wir leisten für Schäden überdies nur bis zur 
vereinbarten Deckungssumme.  

   

 
 

Gibt es Deckungsbeschränkungen? 
Wir können nicht alle denkbaren Streitigkeiten 
versichern. Sonst müssten wir einen erheblich 
höheren Beitrag verlangen. Deshalb haben wir 
einige Fälle aus dem Versicherungsschutz heraus-
genommen, z. B. alle Schäden:  

! aus vorsätzlicher Handlung,  

! zwischen Mitversicherten, 

! durch den Gebrauch eines versicherungs-
pflichtigen Kraft- oder Luftfahrzeugs,  

! aus ungewöhnlicher und gefährlicher Be-
schäftigung. 

   

 
Wo bin ich versichert? 
 Die Privat- und Berufs-Haftpflichtversicherung gilt weltweit. Auch wenn Sie während eines vorübergehenden Aus-

landsaufenthalts (z. B. Urlaub) einen Haftpflichtschaden verursachen, sind Sie geschützt. 
   

 
Welche Verpflichtungen habe ich? 
Es bestehen beispielsweise folgende Pflichten: 
- Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. 
- Die Versicherungsbeiträge müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen. Teilen Sie uns mit, ob und in welcher Form 

sich das versicherte Risiko verändert hat.  
- Es ist möglich, dass Sie von uns aufgefordert werden, besondere gefahrdrohende Umstände zu beseitigen. 
- Zeigen Sie uns jeden Schadenfall unverzüglich an, auch wenn gegen Sie noch keine Schadenersatzansprüche geltend 

gemacht worden sind.  
- Sie sind verpflichtet, so weit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch wahrheitsgemäße 

Schadenberichte bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. 
   

 
Wann und wie zahle ich? 
Den ersten Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Wann Sie die weiteren 
Beiträge zahlen müssen, teilen wir Ihnen mit. Sie können die Beiträge überweisen oder uns ermächtigen, sie von Ihrem 
Konto einzuziehen. 
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Wann beginnt und wann endet die Deckung? 
Wann die Versicherung beginnt, ist im Versicherungsschein angegeben. Voraussetzung ist, dass Sie den ersten Versiche-
rungsbeitrag rechtzeitig und vollständig gezahlt haben. Die Versicherung gilt für die zunächst vereinbarte Dauer. Wenn nicht 
anders vereinbart, verlängert sie sich danach automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir sie nicht kündi-
gen. 

   

 
Wie kann ich den Vertrag kündigen? 
Sie oder wir können den Vertrag zum Ende der vereinbarten Dauer kündigen (das muss spätestens drei Monate vorher 
geschehen). Sie oder wir können auch kündigen, z. B. nach einem Schadenfall oder auch bei endgültigem Wegfall Ihres 
Versicherungsrisikos – etwa durch Umzug ins Ausland. Dann endet der Vertrag schon vor Ende der vereinbarten Dauer. 

 


